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Regeste
Forderung | unerlaubte Handlungen
Erwägungen
E. 1
Der Kläger ist Schweizer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Zug, die Beklagte ist Staatsan- gehörige der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und hat ihren Wohnsitz in ________ im US-amerikanischen Bundesstaat N.________. Mithin liegt ein internationaler Sachverhalt im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor, sodass die internationale Zuständigkeit der Zuger Gerichte sowie das anwendbare Recht zu prüfen sind.
E. 1.1
Der Kläger werfe der Beklagten im Zusammenhang mit dem Zustandekommen des RSA vor, ihn gemäss Art. 146 StGB betrogen bzw. gemäss Art. 28 OR absichtlich getäuscht zu haben, und verlange gestützt auf Art. 41 ff. OR die Rückzahlung von EUR 60 Mio. bzw. USD 65'258'760.00.
E. 1.2
Das RSA sei von den Parteien am 21. Dezember 2015 unterzeichnet worden. Die darin fest- gehaltenen Verpflichtungen, namentlich diejenige zur Überweisung von EUR 60 Mio. an die Beklagte, seien an keine Bedingungen, insbesondere nicht an das weitere Zusammenleben der Parteien, geknüpft worden. Verschiedene Bestimmungen des RSA – so insbesondere die in Ziff. 8 und 12-18 festgehaltenen Verpflichtungen – machten im Gegenteil nur im Tren- nungsfall Sinn bzw. seien bei einer intakten Beziehung nicht erforderlich. Dem RSA sei auch keine Präambel mit den massgebenden Umständen, unter welchen die Vereinbarung ab- geschlossen worden sei, oder mit den Voraussetzungen, von welchen die Parteien überein- stimmend ausgegangen seien (beispielsweise eine weiterhin bestehende Beziehung), voran- gestellt. Im Unterschied dazu sei im PSA aus dem Jahr 1994 einleitend festgehalten worden, dass die Parteien zusammenleben und beabsichtigen würden, weiterhin zusammenzuleben. In der damaligen Vereinbarung hätten die Parteien zudem klargestellt, dass jede Partei ihr Eigentum und Einkommen behalte, der Kläger für die Lebenshaltungskosten der Beklagten aufkomme und sie – abgesehen von einem allfälligen Testament – keine gegenseitigen erb- rechtlichen Ansprüche hätten. Ausserdem seien gewisse Regelungen für einen allfälligen Trennungsfall aufgestellt worden. Ferner weise der Titel des RSA ("Release and Settlement Agreement"; release: Freistellung/Entlassung/Befreiung [namentlich von Klagen und An- sprüchen]; settlement: Abfindung/Ausgleich/Schlichtung/Vergleich) – auch im Vergleich mit dem Titel des im Jahre 1994 abgeschlossenen PSA ("Property and Support Agreement"; property: Vermögen/Besitz/Eigentum; support: Unterstützung) – eher auf ein Beziehungsen- de als auf eine noch lange andauernde Beziehung hin. Aus dem Wortlaut des RSA ergebe sich somit weder isoliert betrachtet noch im Vergleich mit dem PSA aus dem Jahre 1994, dass der Kläger das RSA [wie von ihm behauptet] nur habe unterzeichnen wollen, wenn die Beklagte ihn nicht verlasse. Das RSA enthalte vielmehr mehrere Hinweise darauf, dass die Parteien ernsthaft mit der Beendigung ihrer Beziehung gerechnet hätten.
E. 1.3
Die Verhandlungen zum RSA hätten mindestens vier Monate gedauert, wobei die Parteien den konkreten Wortlaut der letztendlich unterzeichneten Vereinbarung während rund eines Monats ausgehandelt hätten. In dieser Zeit seien Entwürfe und Korrekturen besprochen worden. Der Kläger sei geschäftserfahren und habe sich bezüglich der Vereinbarung zudem von Rechts- anwalt O.________ beraten lassen. Beide Parteien hätten somit genügend Zeit gehabt, Inhalt und Wortlaut des RSA zu überdenken sowie Änderungen und Ergänzungen anzubringen. Eine Bestimmung, wonach die Auszahlung des Betrages von EUR 60 Mio. vom Weiterbestand der Beziehung der Parteien abhängig sei oder der ausgerichtete Betrag bei einem allfälligen Be- ziehungsende (ganz oder teilweise) zurückgefordert werden könne, sei weder diskutiert noch in das RSA aufgenommen worden. Auch aus den Verhandlungen zum RSA ergäben sich keine
Seite 22/59 Hinweise dafür, dass das Schicksal der Beziehung der Parteien vom Kläger als Geschäfts- grundlage für den Abschluss des RSA betrachtet worden sei. Wäre dem tatsächlich so gewe- sen, wäre – insbesondere auch unter Berücksichtigung der teilweise deutlichen Worte der Be- klagten in der E-Mail-Korrespondenz – vielmehr zu erwarten gewesen, dass der Kläger den Weiterbestand der Beziehung der Parteien thematisiert, von der Beklagten eine klare Aussage über ihre Absichten verlangt und dies in den Wortlaut des RSA aufgenommen hätte, sei es als Bedingung oder im Rahmen einer Präambel. Dies sei allerdings nicht passiert.
E. 1.4
Um die wahren Absichten der Parteien und den Vorwurf der Täuschung zu beurteilen, seien nicht nur einzelne, sondern sämtliche Mitteilungen der Beklagten an den Kläger zu würdigen und in den richtigen Kontext zu stellen. Eine solche Betrachtungsweise führe zum Schluss, dass der Kläger erkannt haben müsse, dass die Beklagte mit der Beziehung der Parteien jedenfalls ab Herbst 2015 nicht mehr zufrieden gewesen sei und sie ernsthaft mit einer Tren- nung gerechnet habe. Dass sie vor allem anfänglich noch betont habe, die Trennung werde nicht von ihr ausgehen, sei nicht entscheidend. Würden die zahlreichen sehr negativen Äus- serungen der Beklagten zu Verhalten und Charakter des Klägers miteinbezogen, werde deut- lich, dass auch die Beklagte bereits vor Unterzeichnung des RSA diesen Schritt in Betracht gezogen habe. Insbesondere in der letzten, der Unterzeichnung des RSA vorangehenden E- Mail habe die Beklagte klar zum Ausdruck gebracht, dass ihrer Ansicht nach in der Beziehung zwischen den Parteien Vieles (insbesondere das Verhalten des Klägers ihr gegenüber) nicht mehr stimme, sie genug vom Kläger habe und unter diesen Umständen nicht mehr mit ihm zusammenleben wolle. Auch habe der Kläger bei Einbezug aller E-Mails erkannt haben müs- sen, dass die Beklagte die unter dem RSA vorzunehmende Geldzahlung als Entschädigung für ihre angeblichen Leistungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verkauf der Y.________ GmbH, betrachtet habe. Diesbezüglich würden verschiedene E-Mails belegen, dass der Kläger die Beklagte in geschäftlichen Angelegenheiten tatsächlich nach ihrer Mei- nung gefragt und sie über geschäftliche Vorhaben informiert habe. Sie würden auch belegen, dass die Beklagte in die Geschäfte des Klägers involviert gewesen sei und auch an Ge- schäftsleitungssitzungen teilgenommen habe. In welchem Umfang genau die Beklagte in die Geschäftstätigkeit des Klägers eingebunden gewesen sei, sei nicht substanziiert behauptet und belegt, könne aber offenbleiben. Einzig relevant sei, dass die Beklagte den Abschluss des RSA ernsthaft und (aus ihrer Sicht) nicht völlig zu Unrecht mit der Vergütung von Arbeits- leistungen begründet habe und der Kläger dies erkannt haben müsse.
E. 1.5
Unter diesen Umständen habe der Kläger nicht bedenkenlos auf die vor allem im Sommer 2015 gemachten Aussagen der Beklagten vertrauen dürfen, wonach sie noch lange mit ihm zusam- menleben wolle und die Einmalzahlung aus Furcht vor Personen im Umfeld des Klägers benötige, welche dafür sorgen würden, dass ihr in Zukunft kein Geld mehr Verfügung stehen werde. Zumindest aber hätte der geschäftserfahrene Kläger nachvollziehbar darlegen müssen, wie er trotz der teilweise deutlichen Worte der Beklagten so sicher an eine Fortdauer der Be- ziehung der Parteien habe glauben können, dass er das RSA ohne jede schriftliche oder münd- liche Auflage unterzeichnet und der Beklagten einen Geldbetrag von EUR 60 Mio. überwiesen habe.
E. 1.6
Gegen ein planmässiges und täuschendes Vorgehen der Beklagten spreche sodann auch der Umstand, dass sie in ihren E-Mails an den Kläger kein Blatt vor den Mund genommen habe und sehr fordernd aufgetreten sei. Dies hätte vom Kläger durchaus als Provokation
Seite 23/59 empfunden werden und so dazu führen können, dass er den Abschluss des RSA und die Ausrichtung des Geldbetrags verweigert hätte. Hätte die Beklagte tatsächlich bereits von Anfang an vorgehabt, den Kläger nach Abschluss des RSA zu verlassen, hätte sie sich vor- sichtiger ausgedrückt und insbesondere den Kläger nicht wiederholt beleidigt.
E. 1.7
Unter diesen Umständen sei nicht entscheidend, was zwischen den Parteien am 21. Juli 2016 in Zug [angeblicher Mordversuch an der Beklagten] genau vorgefallen sei, ob die Beklagte ihre Abreise in die USA Ende Juli 2016 bereits im Frühling/Sommer 2016 (vor dem Vorfall vom 21. Juli 2016) zu planen begonnen und sie bereits vor der Unterzeichnung des RSA vor- gehabt habe, den Kläger zu verlassen. Ebenfalls nicht relevant sei die im Affidavit vom 14. Januar 2021 enthaltene Aussage der Beklagten: "In 2015, my relationship with Dr. A.________ came to an end". Zudem sei aus dem dieser Aussage folgenden Satz der Beklagten ersichtlich, dass die Beklagte hier von der geschäftlichen Beziehung spreche und das RSA nach wie vor als Entschädigung ihrer Leistungen für den Kläger betrachte. Es sei weiter nicht bewiesen, dass die Beklagte bereits vor Unterzeichnung des RSA geplant habe, den J.________-Kaufvertrag nicht zu genehmigen. Zudem belege der Kläger nicht, dass der Verkauf der J.________-Grundstücke von der I.________ LLC an die Q.________ AG für ihn eine wesentliche Vertragsgrundlage gewesen sei, ohne die er dem RSA (und insbesondere der Zahlung von EUR 60 Mio.) an die Beklagte nicht zugestimmt hätte.
E. 1.8
Schliesslich sei nicht belegt, dass zwischen dem Willen des Klägers zum Abschluss des RSA und der angeblichen Beteuerung der Beklagten, nach dem Abschluss dieser Vereinbarung keine finanzielle Unterstützung mehr vom Kläger zu beanspruchen, ein Zusammenhang be- stehe.
E. 1.9
Im Ergebnis sei somit festzuhalten, dass die Beklagte den Kläger beim Abschluss des RSA nicht über ihre wahren Absichten getäuscht habe. Die Beklagte habe dem Kläger insbesondere nicht vorgemacht, ewig mit ihm zusammenleben und das RSA (nur) wegen der Missgunst ge- wisser Personen aus dem Umfeld des Klägers abschliessen zu wollen. Der Kläger habe auf- grund der E-Mail-Korrespondenz mit der Beklagten hinreichende Kenntnis über deren Beweg- gründe und Ansichten zum Abschluss des RSA gehabt. Es fehle an der für eine absichtliche Täuschung gemäss Art. 28 OR erforderlichen Täuschungshandlung und folglich an der für eine Schadenersatzforderung nach Art. 41 ff. OR notwendigen widerrechtlichen Handlung. Auch der Kausalzusammenhang zwischen täuschender Handlung und Vermögensschaden sei nicht nachgewiesen. Die Frage des Verschuldens könne offenbleiben. Das Rechtsbegehren Ziff. 1 lit. a des Klägers sei demnach abzuweisen. 2. Der Kläger moniert, die Vorinstanz habe eine Täuschungshandlung der Beklagten zu Un- recht verneint. Tatsächlich habe die Beklagte ihn gleich mehrfach getäuscht: Sie habe ihm wahrheitswidrig vorgespiegelt, dass sie im Zeitpunkt der Unterzeichnung des RSA noch einen "Beziehungswillen" (s. nachfolgend E. III.3) und hinsichtlich der J.________- Grundstücke einen Erfüllungswillen gehabt habe (s. nachfolgend E. III.4). Zudem habe die Beklagte dem Kläger "Angst um zukünftiges Auskommen und Missgunst von Dritten" vorge- spiegelt. Darauf und auf die weitere vom Kläger an der Beweiswürdigung der Vorinstanz geübte Kritik wird nachfolgend in E III.5 eingegangen.
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E. 2
Die Vorinstanz prüfte die vom Kläger eingeklagten Ansprüche lediglich aufgrund einer Ent- stehung durch unerlaubte Handlungen (Art. 41 ff. OR). Dass die Zuger Gerichte für die Beur- teilung solcher Forderungen international und örtlich zuständig sind, wird von den Parteien zu Recht auch im Berufungsverfahren nicht in Frage gestellt, weshalb in diesem Zusammen- hang ohne Weiteres auf die zutreffende E. 1.1 des angefochtenen Entscheids verwiesen werden kann (zur Zulässigkeit eines solchen Verweises vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_88/2020 vom 11. Februar 2021 E. 3.4 m.w.H.).
E. 2.1
Der erstinstanzliche Entscheid wurde in Bezug auf die Rückforderung von USD 58'100.00 gemäss dem erstinstanzlichen Rechtsbegehren Ziff. 1 lit. d des Klägers nicht angefochten (vgl. vorne E. II.1). Umstritten waren im Berufungsverfahren deshalb nur noch Forderungen im Wert von CHF 65'840'702.80 (EUR und USD umgerechnet zum Kurswert im Zeitpunkt der Rechtshängigkeit; vgl. act. 77 E. 7). Unter Berücksichtigung dieses Streitwerts unterliegt der Kläger auch im Berufungsverfahren zu 99,85 %. Zu beachten ist allerdings, dass auch der Entscheid über die Anschlussberufung Aufwand verursacht hat, auch wenn dieser im Ver- gleich zur Berufung relativ gering war. Daher ist es angemessen, die Prozesskosten nicht vollständig dem Kläger aufzuerlegen.
E. 2.2
Bei der Festsetzung der Gerichtskosten für das Berufungsverfahren gilt als Streitwert das vor der Vorinstanz zuletzt aufrecht erhaltene Rechtsbegehren (§ 15 Abs. 1 KoV OG). Für die Be- rechnung ist demnach derselbe Streitwert wie vor Kantonsgericht, nämlich CHF 65'897’540.50 (vgl. act. 77 E. 7), massgebend. Bei diesem Streitwert und angesichts des mit der Schwierigkeit des Falls verbundenen Aufwands ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren auf CHF 410'000.00 (§ 3 i.V.m. § 11 Abs. 1 KoV OG) festzusetzen, wobei diese im Umfang von CHF 400'000.00 dem Kläger und im Umfang von CHF 10'000.00 der Beklagten aufzuerlegen ist.
E. 2.3
Im Weiteren ist der Kläger zu verpflichten, der Beklagten für das Berufungsverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen. Anders als zur Berechnung der Entscheid- gebühr ist für die Berechnung der Parteientschädigung nur noch der im Rechtsmittelverfah- ren aufrecht erhaltene Streitwert massgebend (§ 8 Abs. 1 AnwT). Dieser beläuft sich, wie vorne in E. VI.2.1 festgehalten, auf CHF 65'840'702.80. Bei diesem Streitwert beträgt das Grundhonorar der Rechtsanwälte gerundet CHF 385'600.00 (§ 3 Abs. 1 AnwT). Da es sich um ein aufwändiges Verfahren gehandelt hat, in welchem sowohl hinsichtlich der Berufung wie auch der Anschlussberufung ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt wurde, ist das
Seite 58/59 Grundhonorar gestützt auf § 3 Abs. 3 und § 5 AnwT um insgesamt 50 % auf CHF 578'405.00 zu erhöhen. Davon dürfen im Rechtsmittelverfahren zwei Drittel berechnet werden (§ 8 Abs. 1 AnwT), sodass wieder der ursprüngliche Betrag von CHF 385'600.00 resultiert. Zu diesem Betrag ist noch eine Auslagenpauschale von CHF 1'000.00 gemäss § 25 Abs. 1 AnwT hinzuzurechnen. Hingegen fällt auf der Parteientschädigung keine Mehrwertsteuer an, da die Beklagte ihren Wohnsitz im Ausland hat (Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. a MWSTG) und sie richtigerweise auch keinen entsprechenden Antrag gestellt hat. Unter Berücksichtigung des vollständigen Unterliegens der Beklagten mit ihrer Anschlussberufung ist die Parteientschädigung in der Höhe von insgesamt CHF 386'600.00 sodann ermessens- weise um CHF 6'600.00 auf CHF 380'000.00 zu reduzieren. URTEILSSPRUCH
E. 2.4
U.________ sei im Jahr 2016 die Geschäftsführerin des Hotels X.________ gewesen, wel- ches mittelbar dem Kläger gehöre, und sei dies nach wie vor. Trotz dieser indirekten wirt- schaftlichen Verbindung würden die Aussagen der Zeugin glaubhaft erscheinen. Insbesonde- re habe die Zeugin nachvollziehbar dargelegt, dass die Beklagte für sie immer die Frau A.________ gewesen sei, d.h. die Gattin des Herrn Dr. A.________ und somit die Besitzerin (von Hotel X.________), weshalb sie alles ausgeführt habe, was diese ihr aufgetragen habe. Die Beklagte sei für sie damals die Chefin gewesen; da sei keine Widerrede erlaubt gewe- sen. Die Beklagte habe auch im operativen Geschehen entscheiden dürfen. Beispielsweise habe das Hotel einmal in der Hochsaison auf zwei Mitarbeiter verzichten müssen, weil die
Seite 50/59 Beklagte diese woanders habe einsetzen wollen. Die Beklagte habe das machen dürfen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte. Sie habe die volle Entscheidungs- gewalt gehabt. Zudem habe die Beklagte auch alles, was das Design betroffen habe, ent- scheiden dürfen. Die Zeugin habe während der Geburtstagsfeier das Gefühl gehabt, der Klä- ger und die Beklagte seien noch zusammen. Sie habe auch keine Kenntnis von irgendwel- chen Absprachen zwischen den Parteien gehabt. Es treffe zwar zu, dass der Kläger im Er- gebnis nicht nur der Beklagten, sondern auch U.________ ein unkorrektes Verhalten vorwer- fe. Dies habe auf den Wahrheitsgehalt der Zeugenaussagen aber ebenso wenig Einfluss wie der Umstand, dass U.________ nach wie vor Geschäftsführerin von Hotel X.________ sei. Die Zeugin habe überzeugend darzulegen vermocht, weshalb sie den Instruktionen der Be- klagten gefolgt sei. Es sei daher – entgegen der Darstellung der Beklagten – verständlich, dass der Kläger darauf verzichtet habe, ein allfälliges Fehlverhalten arbeitsrechtlich zu sank- tionieren. Angesichts der Grösse des Geburtstagsfestes des Klägers und der damit verbun- denen zeitintensiven Planung sei es entgegen der Auffassung der Beklagten sodann nicht erstaunlich, dass sich die Erstellung der Excel-Tabelle über mehrere Wochen hingezogen habe.
E. 2.5
Als Zwischenergebnis sei festzuhalten, dass U.________ diverse Rechnungsbeträge der vom Kläger bezahlten Gesamtrechnung seiner Geburtstagsfeier auf Anweisung der Beklag- ten um insgesamt EUR 89'927.14 (zunächst um EUR 74'927.14 und dann noch um EUR 15'000.00) erhöht habe, wobei dieser Betrag verschiedenen Leistungsbezügen der Beklagten (Schmuck, Bargeld und weitere Dienstleistungen) entspreche. Ebenfalls sei er- wiesen, dass dem Kläger vorgegeben worden sei, die in der Gesamtrechnung enthaltenen Beträge würden den tatsächlichen Rechnungsbeträgen (Originalrechnungen) entsprechen. Der Kläger sei mithin über die tatsächliche Höhe der Rechnungspositionen seiner Geburts- tagsfeier getäuscht worden. Die für den Betrug gemäss Art. 146 StGB erforderliche Täu- schung sei damit gegeben. Auch sei belegt, dass der Kläger wegen dieser Täuschung nicht gewusst habe, dass er mit der Begleichung der Gesamtrechnung für seine Geburtstagsfeier Leistungsbezüge der Beklagten in der Höhe von EUR 89'927.14 bezahlt habe. Beim Kläger habe folglich ein Irrtum vorgelegen.
E. 2.6
Auch eine arglistige Täuschung sei zu bejahen. Die Gesamtrechnung der Geburtstagsfeier beinhalte mehr als 100 Rechnungspositionen. Darin seien zahlreiche Lügen enthalten, bei welchen besonders darauf geachtet worden sei, dass sie nicht auffallen würden und auf- einander abgestimmt seien. Hätte der Kläger die einzelnen Rechnungen einsehen wollen, hätte er diese bei der Geschäftsführerin seines Hotels anfordern und Position für Position durchgehen müssen, was nur mit besonderer Mühe möglich gewesen wäre. Die Gesamt- rechnung der Geburtstagsfeier sei somit als Lügengebäude zu qualifizieren, was das Tat- bestandsmerkmal der Arglist bereits erfülle. Aus den E-Mails des Klägers ergebe sich nicht, dass dieser sämtliche Rechnungen im Zusammenhang mit der Geburtstagsfeier akribisch geprüft hätte, wie die Beklagte behaupte. Erschwerend komme hinzu, dass für die Beklagte voraussehbar gewesen sei, dass der Kläger von einer Überprüfung der einzelnen Positionen auf ihre Korrektheit absehen würde, weil ihm die Gesamtrechnung nicht von einer unbekann- ten Drittperson, sondern von U.________ übermittelt worden sei. Aufgrund des Vertrauens- verhältnisses zu dieser und angesichts des grossen Umfangs der Gesamtrechnung könne ihm dieser Verzicht nicht als Nachlässigkeit vorgeworfen werden. Insbesondere könne nicht gesagt werden, der Kläger habe die grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet.
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E. 2.7
Es sei unbestritten und belegt, dass der Kläger die Gesamtrechnung bezahlt habe, womit ei- ne Vermögensdisposition vorliege. Diese Vermögensdisposition habe beim Kläger zu einem Schaden geführt. Dass die eingetretene Vermögensverminderung vom Kläger nicht gewollt gewesen sei, beweise auch das Vorgehen der Beklagten. Wäre es dem Kläger nämlich gleichgültig gewesen, wofür er sein Geld ausgebe, hätte die Beklagte ihren Leistungsbezug offengelegt und nicht durch Erhöhung verschiedener Rechnungspositionen in der Gesamt- rechnung verschleiert. Die Vermögensdisposition des Klägers habe bei der Beklagten zu ei- nem Vorteil geführt, da sie die von ihr bezogenen Waren und Dienstleistungen nicht habe be- zahlen müssen. Der beim Kläger entstandene Schaden und der bei der Beklagten daraus re- sultierende Vorteil beliefen sich auf EUR 89'927.14 (Schmuck von ________ von EUR 40'500.00, Bargeld für sich selber von zwei Mal EUR 15'000.00, Bargeld für ihren Bruder AF.________ von EUR 2'000.00, Guthaben für zusätzliche Einkäufe von EUR 15'000.00, zweite Lederjacke für ihren Bruder AG.________ von EUR 1'680.00, weitere Dienstleistungen von EUR 747.14). Dabei sei anzumerken, dass ________ dem Hotel X.________ am 29. Juni 2016 verschiedene Schmuckstücke im Gesamtbetrag von EUR 40'656.00 in Rechnung ge- stellt habe, der Kläger von der Beklagten mit der vorliegenden Klage diesbezüglich jedoch nur den Betrag von EUR 40'500.00 verlange. Die Differenz zum Betrag von EUR 40'656.00 resul- tiere daraus, dass die Gesamtrechnung der Geburtstagsfeier bezüglich Schmuck von ________ nur um EUR 40'500.00 erhöht worden sei. So habe denn auch U.________ ausge- führt, dass sie betreffend ________ einen Nachlass habe verhandeln müssen und es sich ur- sprünglich um einen höheren Betrag gehandelt habe.
E. 2.8
Die Beklagte habe die Gesamtrechnung der Geburtstagsfeier mit Wissen und Willen um fik- tive Beträge erhöhen lassen. Sie habe U.________ mitgeteilt, dass sie den Schmuckkauf nicht auf der Rechnung haben wolle, auf sie zukommen und schauen werde, wie man das Ganze unterkriegen könne, ohne dass der Wortlaut Schmuck oder die Firma ________ er- scheine, und dass der Kläger dies bezahlen solle. Die Beklagte habe dabei in der Absicht gehandelt, sich oder einen andern (ihre Brüder und Bekannte von ihr) zu bereichern. Die Tatbestandsvoraussetzungen des Betrugs gemäss Art. 146 StGB seien somit erfüllt, womit der Beklagten diesbezüglich ein widerrechtliches Verhalten im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR vorzuwerfen sei. Auch die übrigen Voraussetzungen für eine Schadenersatzforderung nach Art. 41 Abs. 1 OR seien erfüllt. Dem Kläger sei durch den Betrug der Beklagten ein Schaden entstanden und die urteilsfähige Beklagte habe dabei mit Absicht bzw. schuldhaft gehandelt. Die Beklagte habe dem Kläger daher den entstandenen Schaden von EUR 89'927.14 zu er- setzen. Der Schaden sei am Tag der Zahlung der überhöhten Rechnung am 19. Juli 2016 eingetreten, sodass der Betrag ab diesem Tag zu verzinsen sei. 3. Die Beklagte rügt zunächst, die Vorinstanz habe den Sachverhalt im Zusammenhang mit den ihr vorgeworfenen angeblichen Täuschungshandlungen falsch festgestellt.
E. 3
Näher zu prüfen ist hingegen, ob die Zuger Gerichte auch für allfällige Ansprüche aus Ver- trag bzw. aus ungerechtfertigter Bereicherung (als alternative Anspruchsgrundlagen) zustän- dig sind. Der Kläger macht im Berufungsverfahren nämlich geltend, die Vorinstanz hätte sich nicht darauf beschränken dürfen, seine Forderungen nur unter dem Gesichtspunkt der aus- servertraglichen Haftung zu prüfen. Vielmehr hätte sie nach dem Grundsatz "iura novit curia" auch prüfen müssen, ob der Kläger gestützt auf das Recht des US-Gliedstaats N.________ einen Anspruch gegen die Beklagte aus Rückabwicklung des RSA habe (act. 79 Rz 54-99; s. dazu auch hinten E. III.7).
E. 3.1
Zur Begründung führt sie zusammengefasst Folgendes aus (act. 84 Rz 245-248): Die Vorinstanz sei zu Unrecht gestützt auf die Aussagen von U.________ davon ausgegan- gen, dass diese von der Beklagten angewiesen worden sei, die Gesamtrechnung mit den er-
Seite 52/59 höhten Positionen an den Kläger zu schicken. Wie die Beklagte bereits im vorinstanzlichen Verfahren festgehalten habe, sei die entsprechende Instruktion nie erfolgt. Weder aus den in E. 4.4.1 des angefochtenen Entscheids genannten Urkunden noch aus anderen Dokumenten gehe Entsprechendes hervor. Es existierten keine E-Mails dazu, obschon sich die Beklagte für ihre Kommunikation gegenüber Dritten praktisch ausschliesslich elektronischer Medien bedient habe. Die Beklagte habe zu einer solchen Instruktion auch keinen Anlass gehabt. Selbst wenn sie die in Frage stehenden Ausgaben ohne Wissen des Klägers getätigt hätte – was unzutreffend sei –, wären die entsprechenden Rechnungen vom Hotel X.________ längst beglichen worden, bevor dem Kläger die Gesamtrechnung zugestellt worden sei. Inso- fern treffe es entgegen der Vorinstanz auch nicht zu, dass die Vermögensdisposition des Klägers bei der Beklagten zu einem Vorteil geführt habe, indem sie die Waren und Dienst- leistungen nicht habe bezahlen müssen. Ob und inwieweit die entsprechenden Beträge beim Kläger hätten erhältlich gemacht werden können, sei weniger das Problem der Beklagten als jenes von U.________ gewesen. Denn diese – und nicht die Beklagte – habe offene Posten in den Büchern des Hotels gehabt, die sie vom Kläger habe beglichen haben wollen. Diesem Umstand und dem Fehlen von entsprechenden Urkundenbeweisen habe die Vorinstanz zu wenig Rechnung getragen, indem sie schwergewichtig auf die Aussagen von U.________ abgestellt habe. Die Anschuldigungen von U.________ an die Adresse der Beklagten seien schon deshalb we- nig glaubhaft, weil die Zusendung der Gesamtrechnung ausschliesslich in deren Interesse ge- wesen sei. Dies gelte umso mehr, als U.________ als Angestellte des Hotels des Klägers in ei- nem ausgeprägten Abhängigkeitsverhältnis zu ihm stehe. Der Kläger habe derartige Abhängig- keiten schon in der Vergangenheit regelmässig und gezielt für seine Zwecke missbraucht und im Falle der Zeugenaussage von U.________ sei nichts anderes geschehen. U.________ habe zu Beginn der Zeugeneinvernahme zugegeben, dass sie im Vorfeld mit "Kollegen", d.h. inklusi- ve dem ihr vorgesetzten Kläger, über das Thema der Einvernahme, d.h. über "Erfahrungen der Vergangenheit, was dieses Geburtstagsfest betrifft", gesprochen habe. Ihren Aussagen könne daher kein streitentscheidender Beweiswert zukommen. Indem die Vorinstanz die vom Kläger behauptete Täuschungshandlung der Beklagten dennoch anhand der unglaubhaften Zeugen- aussagen von U.________ bejaht habe, habe sie den Sachverhalt diesbezüglich unrichtig fest- gestellt.
E. 3.1.1
Die Beweisverfügung sei von ihrer Funktion her das Drehbuch bzw. das Programm des Pro- zesses im Hinblick auf die Beweisabnahme. Darin würden die Beweisgegenstände bestimmt, die Beweislast verteilt und die zugelassenen Beweismittel bezeichnet. In der Beweisverfü- gung der Vorinstanz vom 29. November 2019 finde sich insbesondere zum vom Kläger gel- tend gemachten Anspruch auf Rückzahlung von EUR 60 Mio. aber nichts dergleichen. Weder lege die Vorinstanz dar, welche Tatsachen streitig seien, noch erfolge ein Hinweis auf die ob- jektive Beweislast oder werde erklärt, welche Beweismittel, gegliedert nach Beweisgegen- stand, zugelassen würden. Lapidar werde einzig festgehalten, dass für die Beurteilung der Forderung aus dem RSA von EUR 60 Mio. neben den eingereichten Urkunden keine weite- ren Beweisabnahmen erforderlich seien. Das sei nicht im Entferntesten eine Darstellung der Tatsachen, sondern einzig ein Hinweis auf den Anspruch, der geltend gemacht worden sei. Rechtsbegriffe hätten in einer Beweisverfügung grundsätzlich nichts zu suchen, was sich be- reits aus dem Wortlaut von Art. 154 ZPO ergebe, wo allein von "Tatsachen" die Rede sei.
E. 3.1.2
Die Tatsachen, über die Beweis erhoben werde, ergäben sich aus den Schriftsätzen, welche die Parteien im Rahmen des Behauptungsverfahrens einreichen würden. Diese Tatsachen seien – soweit entscheidrelevant – vom Gericht zu bezeichnen. Alles andere sei sowohl für die Parteien wie auch für das Gericht nutzlos. Der Detaillierungsgrad richte sich nach den umstrittenen Behauptungen der Parteien sowie nach den Inhalten von Art. 154 ZPO und den materiellen Vorschriften im Vertrag oder Gesetz. Die Komplexität des Falles sei kein Kriterium für den Detaillierungsgrad. Zudem sei es widersprüchlich, wenn das Gericht von den Parteien in komplexen Fällen substanziierte Behauptungen verlange, selber aber in der Beweisverfü- gung einen anderen Massstab anlege, was hier offensichtlich der Fall gewesen sei. Auch wenn es grundsätzlich erlaubt sei, einzelne Beweissätze zu Beweisthemen zusammenzu- fassen, werde die kritisierte Beweisverfügung diesen Ansprüchen nicht gerecht.
E. 3.1.3
Dass sich die Vorinstanz mit Beweisverfügungen schwertue, sei keine neue Erkenntnis. Das Instrument sei unter der alten Zuger ZPO nicht wirklich gebräuchlich gewesen und nach der Einführung der [Schweizerischen] ZPO habe das Kantonsgericht offenbar immer noch Mühe damit, die Sache mit der nötigen Sorgfalt anzugehen. Es neige schlicht zu "pro forma-Beweis- verfügungen", obwohl die Doktrin klar herausgeschält habe, wie solche Verfügungen auszuse- hen hätten. Das Beweisverfahren vor allen Gerichten habe sich daran zu orientieren, dass die in der ZPO enthaltenen Normen eingehalten würden. Dies gehöre zum Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör, hier insbesondere zum Recht der Parteien auf Beweis. Erlasse das Ge- richt keine Beweisverfügung, die diese Bezeichnung verdiene, so werde die angestrebte Klar- stellung (eine Funktion der Beweisverfügung) vollkommen verfehlt und die Parteien blieben im Unklaren darüber, wer denn nun was womit wohl zu beweisen habe. Das zeige sich exem- plarisch an der im Zusammenhang mit dem Hauptanspruch über EUR 60 Mio. gemachten Fest- stellung. Es gebe nicht den mindesten Hinweis darauf, welche Tatsachenbehauptungen zu be- weisen seien und welche Beweise dazu abgenommen würden. Abgesehen vom Hinweis, dass neben den eingereichten Unterlagen keine weiteren Beweisabnahmen erforderlich seien – was offensichtlich falsch gewesen sei –, lese man dort nichts.
E. 3.2
Der Auffassung der Beklagten kann nicht gefolgt werden. Wie der Kläger nämlich zu Recht einwendet (act. 89 Rz 33-36, 38 f. und 51), ist nicht einzusehen, weshalb das Hotel X.________ die Waren und Dienstleistungen, welche die Beklagte und ihr nahestehende Personen bezogen hatten, nicht einfach der Beklagten hätte in Rechnung stellen können, wenn der Kläger die Zahlung verweigert hätte. Ein Interesse der Zeugin U.________ an einer manipulierten Rechnung ist daher nicht dargetan. Der Vorteil an der Verschleierung der tatsächlichen Ausgaben bzw. der (unwissentlichen) Bezahlung durch den Kläger lag allein bei der Beklagten, die sich ihrerseits die entsprechenden Kosten sparte. Abwegig ist sodann die Interpretation der Beklagten, U.________ habe den Kläger mitgemeint, als sie davon ge- sprochen habe, dass sie sich im Vorfeld ihrer Einvernahme mit "Kollegen" über "Erfahrungen der Vergangenheit, was dieses Geburtstagsfest betrifft", ausgetauscht habe. Die Angestellte eines Fünf-Sterne-Hotels wird den Eigentümer dieses Hotels für gewöhnlich nicht als "Kolle- gen" bezeichnen – selbst dann nicht, wenn es sich um die Geschäftsführerin dieses Hotels handelt. Der Eigentümer eines Hotels ist denn auch faktisch kein "Kollege", zumal er nicht in
Seite 53/59 diesem Hotel arbeitet, sondern es besitzt. Hinweise darauf, dass vorliegend ein anderer Sprachgebrauch gepflegt wurde, liegen nicht vor. Im Gegenteil ist darauf hinzuweisen, dass die Zeugin U.________ in ihrer Einvernahme vom Kläger nur als "Dr. A.________" gespro- chen hat (act. 61 Ziff. 12 f.). Eine derart förmliche Anrede ist mit der – im vorliegenden Kon- text – eher informellen Bezeichnung als "Kollege" nicht in Einklang zu bringen. Dass der Klä- ger auf die Zeugin Einfluss genommen bzw. diese geradezu für seine Zwecke missbraucht haben soll, ist daher nicht plausibel, zumal die Zeugin auch ausdrücklich verneinte, im Vor- feld der Einvernahme beeinflusst worden zu sein (act. 61 Ziff. 7).
E. 3.2.1
Wie er im Nachhinein habe erfahren müssen und in Rz 57 ff. der Klage (act. 1) substanziiert dargelegt habe, habe sich die Beklagte bei Unterzeichnung des RSA innerlich bereits von ihm getrennt gehabt respektive keine Absicht mehr gehabt, mit ihm zusammenzuleben. Sie habe dies gegenüber diversen Zeugen bestätigt. Dass die Beziehung mit dem Kläger bereits im Jahr 2015 geendet habe, habe die Beklagte schliesslich auch in einem Affidavit in einem amerikanischen Verfahren bestätigt. Dieser bereits vor der Unterzeichnung des RSA nicht mehr bestehende Beziehungswille habe sich auch im lange geplanten Auszug aus dem Haus des Klägers in Zug manifestiert, als die Beklagte schon vor dem angeblichen Mordversuch [am 21. Juli 2016] ihre Koffer gepackt und bereits im Mai [2016] diverse Arzneimittel bestellt habe, weil sie gewusst habe, dass sie nicht mehr zurückkehren werde. Der angebliche Mord-
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E. 3.2.2
Für den bei Vertragsunterzeichnung nicht mehr vorhandenen Beziehungswillen der Beklagten habe der Kläger verschiedene Beweise offeriert. Dazu gehörten nebst diversen Urkunden namentlich die Befragungen von M.________, Z.________ und T.________ als Zeuginnen so- wie die Befragung des Klägers selbst als Partei. Die Vorinstanz habe aber keine Beweise zur Frage abgenommen, ob die Parteien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des RSA noch ein Paar gewesen seien, und den entsprechenden Sachverhalt gar nicht "erstellt". Obwohl der Klä- ger nie behauptet habe, dass er von einer "ewigen Beziehung" ausgegangen sei, habe die Vor- instanz einzig untersucht, ob aus dem RSA oder der Kommunikation zwischen den Parteien geschlossen werden könne, dass die Parteien das RSA vom zukünftigen Schicksal ihrer Bezie- hung als Geschäftsgrundlage hätten abhängig machen wollen, und diese Frage verneint (act. 79 Rz 138-140). Beim Beziehungswillen wie auch der Frage, ob die Parteien zum Zeit- punkt des RSA noch ein Paar gewesen seien, komme es indessen auf innere Tatsachen an, die einzig mit dem Beweismittel der Parteibefragung und Beweisaussage erstellt werden könn- ten. Die Vorinstanz habe aber weder den Kläger befragt und noch habe sie die von ihm offe- rierten Zeuginnen dazu befragt, wie sich die Beklagte diesen gegenüber zur Frage geäussert habe, ob sie bei Vertragsunterzeichnung effektiv noch einen Bindungswillen gehabt habe oder nicht (act. 79 Rz 141).
E. 3.2.3
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei die Aussage der Beklagten im Affidavit, wonach sie sich bereits im Jahr 2015 vom Kläger getrennt habe, nicht irrelevant. Die Vorinstanz sei fäl- schlicherweise davon ausgegangen, dass es um eine Aussage zur geschäftlichen Beziehung gegangen sei. Gemäss dem Wortlaut der Erklärung sei nämlich nicht die Geschäftsbeziehung (business relationship), sondern bloss die "Beziehung" ("relationship") [mit dem Kläger] zu einem Ende gekommen. Eine Geschäftsbeziehung habe zwischen den Parteien gar nie be- standen, was die Vorinstanz in E. 2.4.3 des angefochtenen Entscheids anerkenne. Es sei da- her nicht nachvollziehbar, wie die Vorinstanz zum Schluss gekommen sei, dass im Jahr 2015 eine Geschäftsbeziehung beendet worden sei. Überdies sei es falsch, wenn die Vorinstanz Ziff. 10 des Affidavits in einen direkten Zusammenhang mit dessen Ziff. 11 stelle: Die Parteien hätten über Jahrzehnte eine private Beziehung gehabt und diese private Beziehung habe die Beklagte in Ziff. 10 jedenfalls auch gemeint, während sie sich in Ziff. 11 zur "geschäftlichen" Beziehung äussere (act. 79 Rz 142).
E. 3.2.4
Wie bereits erwähnt habe der Kläger nie behauptet, von einer "ewigen Beziehung" ausgegan- gen zu sein. Daher sei das RSA und insbesondere die Bezahlung von EUR 60 Mio. auch nicht an die Bedingung des weiteren Zusammenlebens geknüpft worden (was "hochpreisige Prosti- tution" wäre). Der Kläger sei aber – wie in der Klage und Replik substanziiert dargelegt – davon ausgegangen, dass die Parteien zumindest zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des RSA noch ein Paar gewesen seien, auch wenn die Beziehung wegen den Streitigkeiten um das Geld möglicherweise belastet gewesen sei. Durch die Unterzeichnung des RSA sollten diese alle- samt von der Beklagten heraufbeschworenen Streitigkeiten aus Sicht des Klägers beendet werden, um sich wieder einer harmonischen Partnerschaft widmen zu können. Etwas Gegen- teiliges lasse sich aus den Urkunden, welche die Vorinstanz zum Beweis erhoben habe, nicht ableiten. Mit dem RSA habe man die "Finanzen", d.h. die die Beziehung belastenden Diskus- sionen darüber, wer was zahle, lösen wollen. Hingegen gehe aus der von den Parteien vor
Seite 26/59 Unterzeichnung des RSA geführten Korrespondenz nicht hervor, dass sich die Beklagte vom Kläger (innerlich) bereits getrennt habe. Davon scheine auch die Vorinstanz […] auszugehen, indem sie in E. 2.4.3 des angefochtenen Entscheids ausdrücklich festhalte, dass die Beklagte in der Beziehung nicht mehr zufrieden [gewesen] sei und mit einer Trennung (durch den Klä- ger!) gerechnet und diesen Schritt [des Klägers] auch in Betracht gezogen habe. Nicht geprüft habe die Vorinstanz, ob die Beklagte selber den Entscheid zu diesem Schritt bereits gefasst und den Kläger bereits verlassen, dies aber verschwiegen habe. Damit sei erstellt, dass die Vorinstanz tatsachenwidrig davon ausgegangen sei, dass die Parteien bei Unterzeichnung des RSA noch einen Beziehungswillen gehabt hätten, obwohl sie darüber keine Beweise ab- genommen habe. Der Kläger habe jedoch den diesbezüglichen Sachverhalt, dass nämlich die Beklagte keinen Beziehungswillen mehr gehabt habe und nur wegen des Erhalts der CHF 60 Mio. beim Kläger geblieben sei, substanziiert vorgetragen und dafür auch Beweise of- feriert. Diese Beweise habe die Vorinstanz nicht abgenommen, sondern im Ergebnis einzig festgehalten, die Beklagte habe dem Kläger "nicht vorgemacht, ewig mit ihm zusammenzu- leben" (act. 77 E. 2.8), was aber gar nicht Beweisthema gewesen sei, weil der Kläger Der- artiges nie behauptet habe (act. 79 Rz 143-146).
E. 3.3
Zudem übersieht die Beklagte, dass bei der Würdigung von Personenbeweisen ohnehin nicht die Glaubwürdigkeit einer Person als persönliche Eigenschaft, sondern die Glaubhaftigkeit ihrer konkreten Aussagen im Vordergrund steht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_550/2019 vom 1. September 2020 E. 9.1.3.1). Die Argumente der Beklagten betreffen aber ausschliesslich die Glaubwürdigkeit der Zeugin U.________. Mit der Glaubhaftigkeit von deren Aussagen setzt sie sich nicht auseinander.
E. 3.3.1
Unter einer Bedingung wird ein objektiv ungewisses zukünftiges Ereignis verstanden, von dem nach dem Parteiwillen die Wirksamkeit eines Vertrages oder eines sonstigen Rechtsge- schäftes abhängt. Bedingungen können sowohl ausdrücklich vereinbart werden wie auch stillschweigend von beiden Parteien gewollt sein. Eine Suspensivbedingung (= aufschieben- de Bedingung) liegt dann vor, wenn vom Eintritt oder definitiven Ausbleiben des bedingenden Ereignisses der Eintritt der gewollten Rechtswirkung abhängt. Bei der Resolutivbedingung (= auflösende Bedingung) entfällt die bisherige Wirkung des Rechtsgeschäfts durch den Be- dingungseintritt. Ob einer vereinbarten Bedingung auflösende oder aufschiebende Wirkung zukommt, ist Auslegungsfrage; entsprechend ist massgeblich die Interessenlage der Parteien oder des Verfügenden zu berücksichtigen. Keine Bedingungen im Rechtssinne (trotz häufig anzutreffendem anderslautendem Sprachgebrauch der Parteien) liegen vor bei Ereignissen, die in der Vergangenheit oder in der Gegenwart liegen oder deren Eintritt sicher oder objektiv unmöglich ist. Vergangene oder gegenwärtige objektiv feststehende Tatsachen sind daher auch dann nicht Bedingung, wenn eine oder beide Parteien sie nicht kennen (vgl. Wid- mer/Costantini/Ehrat, Basler Kommentar, 7. A. 2020, Vor Art. 151-157 OR N 1, 6 und 13 m.w.H.).
E. 3.3.2
Ist ein Vertragsschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Ver- tragsschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR).
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E. 3.3.2.1
Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner – durch positives Verhalten oder durch Schweigen – absichtlich getäuscht wurde; für die Täu- schungsabsicht genügt Eventualvorsatz. Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täuschung hervor- gerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrages gewesen sein. An diesem Täuschungserfolg gebricht es, wenn der Getäuschte den Vertrag auch ohne Täuschung ge- schlossen hätte.
E. 3.3.2.2
Ein (aktives) täuschendes Verhalten nach Art. 28 OR besteht in einer Vorspiegelung falscher Tatsachen bzw. dem Aufstellen von falschen Behauptungen. Wird dagegen ein Irrtum beim Vertragspartner nicht aktiv hervorgerufen, sondern dieser lediglich durch das Verschweigen von Tatsachen in seinem Irrtum belassen, ist dies nur insoweit – als (passiv) täuschendes Verhalten – verpönt, als eine Aufklärungspflicht besteht. Eine solche kann sich aus besonde- rer gesetzlicher Vorschrift und aus Vertrag ergeben oder wenn eine Mitteilung nach Treu und Glauben und den herrschenden Anschauungen geboten ist. Wann letzteres zutrifft, bestimmt sich auf Grund der Umstände im Einzelfall.
E. 3.3.2.3
Gegenstand der Täuschung sind Tatsachen, d.h. objektiv feststellbare Zustände oder Ereig- nisse tatsächlicher oder rechtlicher Natur. Blosse subjektive Werturteile oder Meinungsäus- serungen fallen nicht darunter, sofern diese nicht Tatsachenbehauptungen implizieren. Tat- sachen können äussere oder innere Umstände sein. Täuschungsabsicht bedeutet, dass der Täuschende weiss, dass er einen Irrtum beim Vertragsgegner hervorruft oder unterhält und er diesen so – und sei es auch nur mit Eventualvorsatz – zum Vertragsabschluss verleiten will. Der (Eventual-)Vorsatz muss sich auf die Täuschungshandlung, die Irrtumserregung und die dadurch erfolgende Willensbeeinflussung erstrecken. Geht es um Täuschung durch das Behaupten einer unwahren Tatsache, bedeutet Eventualvorsatz, dass der Täuschende ent- weder weiss, dass seine Information falsch ist und dabei in Kauf nimmt, dass sein Vertrags- partner dadurch in die Irre geleitet wird, oder er zwar nicht sicher weiss, dass es sich um eine Falschinformation handelt, jedoch damit rechnet, dass sie falsch sein könnte und auch damit den Irrtum der Gegenpartei in Kauf nimmt.
E. 3.3.2.4
Die Beweislast (Art. 8 ZGB) für die Voraussetzungen der absichtlichen Täuschung trägt der Getäuschte. Insbesondere hat er den kausalen Einfluss der Täuschungshandlung auf den Vertragsschluss nachzuweisen. Mit dem Nachweis der Täuschungshandlung wird indessen das Vorliegen eines solchen Kausalzusammenhangs vermutet. Dem Täuschenden steht dann der Gegenbeweis offen, dass der Getäuschte den Vertrag auch ohne die Täuschung abgeschlossen hätte. Hingegen kann der Täuschende nicht einwenden, der Getäuschte hätte bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt, etwa durch Nachforschungen, die Täuschung erken- nen können; ein allenfalls fahrlässiges Verhalten des Getäuschten kann die Täuschungs- handlung nicht aufheben oder entschuldigen. Den Ausschlag gibt allein die Tatsache, dass die Täuschung wirksam war. Auch eine fahrlässige Unkenntnis des wahren Sachverhalts steht der Geltendmachung der Täuschung nicht entgegen, da das dolose Verhalten des Täu- schenden ungleich schwerer wiegt (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1-3.1.4, nicht publiziert in: BGE 143 III 495, mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung; s. dazu auch die einlässlichen und zutreffenden Ausführungen des Kantonsgerichts in act. 77 E. 2.2).
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E. 3.4
Schliesslich handelt es sich beim Vorbringen der Beklagten, wonach sie sich in ihrer Kommuni- kation gegenüber Dritten praktisch ausschliesslich elektronischer Medien bedient habe, um eine pauschale und somit unbeachtliche Behauptung. Folglich kann die Beklagte aus dem Um- stand, dass von ihr keine E-Mails im Zusammenhang mit der Manipulation der Gesamtrech- nung vorliegen, nichts zu ihren Gunsten ableiten.
E. 3.4.1
Aufgrund der Ausführungen des Klägers bleibt allerdings von vorneherein unklar, worüber die Beklagte ihn getäuscht haben soll. So bringt er vor, dass sich die Beklagte schon lange vor der Unterzeichnung des RSA "innerlich" von ihm getrennt bzw. keine Absicht mehr gehabt habe, mit ihm zusammenzuleben. An anderer Stelle führt er dann aus, dass er nie von einer "ewigen Beziehung" ausgegangen sei, aber angenommen habe, dass die Parteien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des RSA noch ein "Paar" gewesen seien, wobei er dem Kantonsgericht unter anderem vorwirft, die von ihm zum "Beziehungs-" bzw. "Bindungswillen" der Beklagten offerier- ten Beweise nicht abgenommen zu haben. Sodann habe die Unterzeichnung des RSA aus seiner Sicht bezweckt, die von der Beklagten wegen der "Finanzen" heraufbeschworenen Strei- tigkeiten zu beenden, um sich wieder einer "harmonischen Partnerschaft" widmen zu können (was zumindest als widersprüchlich erscheint; s. dazu hinten E. III.3.4.4). Was unter den eben zitierten Begriffen zu verstehen sein soll, lässt der Kläger allerdings weitgehend offen, obwohl keineswegs selbstverständlich ist, wie stark ein "Beziehungs-" bzw. "Bindungswille" sein muss und wann zwei Menschen noch zusammengehören bzw. so eng miteinander verbunden sind, dass sie noch als "Paar" (vgl. Duden Wörterbuch) betrachtet werden können. Abstrakte Aus- führungen und blosse Äusserlichkeiten vermögen diese Fragen jedenfalls nicht zu beantworten, was sich nur schon aus der notorischen Tatsache (vgl. BGE 135 III 88 E. 4.1) ergibt, dass längst nicht alle Paare (selbst wenn sie verliebt sind) in einer "harmonischen Partnerschaft" le- ben. Mithin ist nicht hinreichend substanziiert, worüber letztlich Beweis geführt werden sollte.
E. 3.4.2
Im Weiteren ist nicht einsichtig, was die Befragung des Klägers zur Klärung des "Beziehungs- willens" der Beklagten im Dezember 2015 hätte beitragen können. Der Kläger macht dazu in seiner Berufung auch keinerlei Ausführungen. Zwar weist er grundsätzlich zu Recht darauf hin, dass Parteibefragung und Beweisaussage gesetzlich vorgesehene (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), objektiv taugliche Beweismittel sind und eine geschickte Befragung durch das Gericht erfah- rungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein kann, die Wahrheit zu erforschen (vgl. BGE 143 III 297 E. 9.3.2). Dies gilt insbesondere dann, wenn es innere Tatsachen betrifft, die einem direk- ten Beweis nicht zugänglich sind (vgl. BGE 145 III 1 E. 3.3; 140 III 193 E. 2.2.1). Nur geht es vorliegend nicht um die Empfindungen und Absichten des Klägers, sondern um jene der Be- klagten. Gerade deren Befragung hat der Kläger aber nicht beantragt, obwohl letztlich nur die Beklagte über ihre damaligen Gefühle und Absichten hätte Auskunft geben können. Die Befra- gung des Klägers ist hingegen ein untaugliches Beweismittel, soweit es um innere Tatsachen der Beklagten geht, zumal er ja gerade geltend macht, dass die Beklagte ihre wahren Gefühle und Absichten vor ihm verheimlicht habe, und reine Äusserlichkeiten – wie eben erwähnt – kei-
Seite 29/59 ne Rückschlüsse auf den "Bindungswillen" zulassen (vgl. vorne E. II.4.2). Dass die Vorinstanz den Kläger in diesem Kontext nicht persönlich befragt hat, ist folglich nicht zu beanstanden. Die vom Kläger in der Berufungsreplik nachgeschobenen Ausführungen zu den Themen seiner Be- fragung (act. 91 Rz 302 und 484) sind im Übrigen verspätet und folglich unbeachtlich (vgl. vor- ne E. II.2.2 sowie hinten E. III.3.5).
E. 3.4.3
Anzumerken bleibt, dass innere Tatsachen – entgegen der Auffassung des Klägers – nicht ausschliesslich durch eine Parteibefragung bewiesen werden können. Vielmehr lässt sich das, was eine Partei gewusst oder gewollt hat, auch durch Urkunden und anhand äusserer Umstän- de (Indizien) nachweisen, wenn diese Umstände (wie etwa das äussere Verhalten einer Person oder die zeitliche Abfolge) durch Urkunden oder Zeugenaussagen nachgewiesen sind und den Schluss aufdrängen, dass die inneren (nicht unmittelbar beweisbaren) Tatsachen gegeben sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_561/2020 vom 3. März 2021 E. 5.2.1; BGE 140 III 194 E. 2.2.1; Walter, Berner Kommentar, 2012, Art. 8 ZGB N 74). Einen solchen Nachweis versucht im Übrigen auch der Kläger zu erbringen, indem er zum Verhalten der Beklagten die Befragung mehrerer Zeuginnen verlangt (s. dazu hinten E. III.3.5.1 ff.).
E. 3.4.4
Im vorliegenden Fall nahm die Vorinstanz für die Beurteilung der Forderung von CHF 60 Mio. aus dem RSA die von den Parteien eingereichten Urkunden als Beweismittel entgegen (vgl. act. 40). Im angefochtenen Entscheid stützte sie sich dann vor allem auf eine Vielzahl von E- Mails der Beklagten, aus denen sie über mehrere Seiten zum grossen Teil wörtlich zitierte (vgl. act. 77 E. 2.4.1). In Würdigung dieser Zitate kam die Vorinstanz mit ebenso einlässlicher wie differenzierter Begründung – auf welche wiederum verwiesen werden kann (vgl. vorne E. I.2) – zum zutreffenden Schluss, dass die Beklagte bereits vor der Unterzeichnung des RSA (jeden- falls aber ab Herbst 2015) mit einer Trennung rechnete, diesen Schritt auch tatsächlich in Be- tracht zog und insbesondere in der letzten, der Unterzeichnung des RSA vorangehenden E- Mail (act. 31/4) klar zum Ausdruck brachte, dass ihrer Ansicht nach in der Beziehung zwischen den Parteien Vieles (insbesondere das Verhalten des Klägers ihr gegenüber) nicht mehr stim- me, sie genug vom Kläger habe und unter diesen Umständen nicht mehr mit ihm zusammenle- ben wolle (act. 77 E. 2.4.3 f.). Dementsprechend gelangte die Vorinstanz zu Recht zum Schluss, dass die Beklagte den Kläger beim Abschluss des RSA nicht über ihre wahren Ab- sichten getäuscht und ihm insbesondere nicht vorgemacht hat, dass sie "ewig" mit ihm zusam- menleben und das RSA (nur) wegen der Missgunst gewisser Personen abschliessen wolle (act. 77 E. 2.8). Der Kläger wendet zwar ein, selber gar nie behauptet zu haben, dass die Beklagte ihm vor- gemacht habe, "ewig" mit ihm zusammenleben zu wollen. Dies trifft zwar grundsätzlich zu. Immerhin liess er aber in der Klage ausführen, dass er das RSA niemals unterzeichnet hätte, wenn er gewusst hätte, dass die Beklagte ihn habe verlassen und keinesfalls bis zu seinem Tod bei ihm habe bleiben wollen (act. 1 Rz 78), was mehr oder weniger auf dasselbe hinaus- läuft. An den vom Kantonsgericht zitierten Äusserungen der Beklagten zu ihrem Beziehungs- willen vermag diese Ungenauigkeit jedenfalls nichts zu ändern; den erforderlichen Nachweis für die Behauptung, dass die Beklagte ihn in diesem Punkt absichtlich getäuscht habe (und eine Täuschung für die Unterzeichnung des RSA allenfalls kausal gewesen wäre), hat der Kläger so oder anders nicht erbracht. Dies gilt umso mehr, als sich im RSA selber keine Hinweise auf eine Täuschung des Klägers finden und insbesondere auch in der Präambel weder die Um- stände, unter welchen die Vereinbarung abgeschlossen wurde, noch die Voraussetzungen, von
Seite 30/59 welchen die Parteien übereinstimmend ausgingen (beispielsweise eine [fort-]bestehende Be- ziehung), erwähnt werden (vgl. vorne E. III.1.2 f.). Mithin mag der Kläger wohl erwartet oder gehofft haben, die Beklagte werde bestenfalls bis zu seinem Tod mit ihm zusammenleben, wobei es die Zahlung von EUR 60 Mio. ermöglichen werde, sich wieder einer "harmonischen Partnerschaft widmen" zu können. Bei diesen Hoffnungen oder Erwartungen handelt es sich allerdings bloss um subjektive Werturteile bzw. um objektiv ungewisse zukünftige Ereignisse und damit – wenn überhaupt – um Bedingungen (vgl. vorne E. III.3), woran das RSA auch nach Auffassung des Klägers gerade nicht geknüpft worden sein soll. In der Berufung versucht der Kläger diesen Widerspruch mit dem Argument aufzulösen, dass für seinen Willen, der Beklag- ten EUR 60 Mio. zu überweisen, nicht habe ausschlaggebend sein können, dass diese noch lange mit ihm zusammenlebe, sondern einzig, ob sie mit ihm im Zeitpunkt der Unterzeichnung noch zusammen gewesen sei oder nicht. Für eine nicht mehr bestehende Beziehung hätte er nicht EUR 60 Mio. bezahlt (weil niemand "einem toten Pferd noch Hafer" gebe); vielmehr sei der Grund gewesen, eine Beziehung [andernorts spricht er von einer "harmonischen Partner- schaft"] ohne finanzielle Schwierigkeiten führen zu können (act. 79 Rz 159). Damit ist dem Klä- ger allerdings nicht geholfen. Würde seine Auffassung zutreffen, wäre die Beklagte – entgegen den Beteuerungen des Klägers – faktisch gezwungen gewesen, auch künftig in irgendeiner Form mit ihm zusammenzuleben, um die Zahlung von EUR 60 Mio. (gemäss Ziff. 1 RSA "a tax- free gift") behalten zu können, wobei der Kläger wohl bewusst offenlässt, wie lange die Beziehung bzw. eine "harmonische Partnerschaft" der Parteien denn hätte dauern sollen, damit sie die Zahlung von EUR 60 Mio. aus seiner Sicht gerechtfertigt hätte. Das von ihm formulierte Ziel einer (harmonischen) Beziehung ohne finanzielle Schwierigkeiten hätte sich jedenfalls nicht erreichen lassen, wenn die Beklagte zwar im Zeitpunkt der Unterzeichnung des RSA noch mit ihm "zusammen gewesen" wäre, sich aber bereits tags darauf von ihm getrennt hätte. Zu- dem vermischt der Kläger wiederum vergangene bzw. gegenwärtige mit zukünftigen (unge- wissen) Ereignissen, die auch nach seiner Meinung nicht relevant gewesen sein sollen und im RSA denn auch keinen Niederschlag gefunden haben.
E. 3.4.5
Anzumerken bleibt, dass über künftige Tatsachen prinzipiell nicht getäuscht werden kann. Dies ist ausnahmsweise nur dann möglich, wenn der Wahrheitswert der Aussage im Zeitpunkt der Äusserung bereits objektiv fixiert ist (vgl. Schwenzer/Fontoulakis, Basler Kommentar, 7. A. 2020, Art. 28 OR N 5 m.H.), was vorliegend offenkundig nicht der Fall ist. Im Übrigen mögen die vom Kläger behaupteten Hoffnungen und Erwartungen zwar vor allem zu Beginn der Dis- kussionen über das RSA von der Beklagten noch genährt worden und berechtigt gewesen sein; gegen Ende der Verhandlungen über das RSA nahm die Beklagte jedoch kein Blatt mehr vor den Mund und brachte ihre Motive für den Abschluss des RSA klar zum Ausdruck (vgl. act. 77 E. 2.4.1-2.4.3). Dass sie im Nachhinein gegenüber den Strafverfolgungsbehörden angab, die Beziehung zum Kläger habe mindestens bis zum 23. Juli 2016 gedauert, wie dieser in seiner Noveneingabe vom 11. Mai 2023 vorbringt (act. 105 Rz 7), ändert daran nichts. Eine solche aus der Retrospektive gemachte Äusserung sagt nichts darüber aus, wovon die Parteien am 21. Dezember 2015 – gestützt auf den damaligen Kenntnisstand – ausgegangen sind und wie die Beklagte damals dem Kläger gegenüber empfunden hat. Inwiefern diesbezüglich eine ab- sichtliche Täuschung vorliegen soll, ist nicht ersichtlich und wird vom Kläger denn auch nicht nachgewiesen. Unverständlich ist schliesslich sein Vorwurf, dass die Vorinstanz tatsachenwid- rig davon ausgegangen sei, dass die Parteien bei Unterzeichnung des RSA noch einen Bezie- hungswillen gehabt hätten, obwohl sie darüber keine Beweise abgenommen habe. Was der Kläger damit meint bzw. daraus ableiten will, ist nicht nachvollziehbar. Entscheidend ist einzig,
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E. 3.5
Eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts in Bezug auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den Täuschungshandlungen der Beklagten ist folglich nicht dargetan. 4. Weiter moniert die Beklagte, die Vorinstanz habe einen Kausalzusammenhang zwischen der angeblichen Täuschungshandlung der Beklagten und der Vermögensdisposition des Klägers fälschlicherweise bejaht.
E. 3.5.1
So hat der Kläger – entgegen seinen Ausführungen in der Berufung – in den Rz 57 ff. der Klage (act. 1) nicht behauptet, die Beklagte habe gegenüber "diversen Zeugen" bestätigt, dass sie sich bei Unterzeichnung des RSA innerlich vom Kläger bereits getrennt respektive keine Absicht mehr gehabt habe, mit ihm zusammenzuleben. Eine solche Äusserung soll die Beklagte gemäss der eben zitierten Stelle in der Klageschrift nur gegenüber der Mitarbeiterin M.________ gemacht haben. Konkret behauptete der Kläger, dass die Beklagte M.________ schon vor dem Abschluss des RSA erklärt habe, sie warte nur auf eine Gelegenheit, um den Kläger zu verlassen; jedenfalls werde die Beziehung nicht mehr lange dauern, wenn der Klä- ger das RSA erst einmal unterzeichnet habe (act. 1 Rz 61). Selbst diese Behauptung hat der Kläger – trotz Bestreitung der Beklagten (act. 24 Rz 275) – im erstinstanzlichen Verfahren al- lerdings nicht hinreichend substanziiert. Namentlich bleibt unklar, wann, wo, wie oft und in welchem Kontext sich die Beklagte gegenüber M.________ entsprechend geäussert haben soll. Ohne diese Informationen kann weder der behauptete Sachverhalt gewürdigt noch ein Gegenbeweis angetreten werden (vgl. zu den Anforderungen an die Substanziierung Urteil des Bundesgerichts 4A_595/2021 vom 5. Mai 2022 E. 7.3.1 m.w.H.). Auch nachdem die Be- klagte die Behauptung bestritten hatte, beschränkte sich der Kläger darauf, schlicht an sei- nem Standpunkt festzuhalten (act. 27 Rz 141), anstatt nähere Angaben zeitlicher, örtlicher und inhaltlicher Art zu machen. Eine Zeugenbefragung vermag aber eine unzureichende Substanziierung nicht zu heilen. Im Gegenteil ist über unsubstanziierte Behauptungen von vornherein nicht Beweis zu führen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_595/2021 vom 5. Mai 2022 E. 7.3.2: 5A_763/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1.2.1). Bereits aus diesem Grund durfte die Vorinstanz auf eine Befragung der Zeugin M.________, die der Kläger zum Beweis die- ses Sachverhalts offeriert hatte, verzichten. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich im Ergebnis selbst dann nichts geändert hätte, wenn die Zeugin M.________ entsprechende Äusserungen der Beklagten bestätigt hätte. Die Beklagte führte in der Klageantwort nämlich auch aus, dass M.________ als loyale Assistentin den Kläger stets informiert habe, sodass von vermeintlich heimlich geschmiedeten Plänen, in
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E. 3.5.2
Z.________ offerierte der Kläger in der Klage nur im Zusammenhang mit den Ereignissen im Frühling und Sommer 2016 als Zeugin (act. 1 Rz 57-60). Inwiefern sich aus diesen Ereignis- sen etwas über die Gefühle der Beklagten gegenüber dem Kläger im Dezember 2015 ablei- ten liesse, ist allerdings nicht ersichtlich und wird vom Kläger auch nicht näher erläutert. Selbst wenn die Beklagte im Mai 2016 den Entschluss gefasst hätte, im Juli 2016 definitiv beim Kläger auszuziehen, würde das nichts über ihre Gefühle und Absichten im Dezember 2015 aussagen. Die Vorinstanz ging folglich zu Recht davon aus, dass es letztlich irrelevant ist, was sich im Frühling und Sommer 2016 konkret ereignet hat. Die neue Lesart des Klä- gers, wonach es ihm nicht um die Zukunft der Beziehung, sondern primär darum gegangen sei, ob die Beklagte im Zeitpunkt der Unterzeichnung des RSA noch mit ihm habe zusammen sein wollen, ändert daran nichts. Damit ist die Befragung der Zeugin Z.________ von vorn- herein kein taugliches Beweismittel, wenn es um die Feststellung der Gefühle der Beklagten gegenüber dem Kläger bei Unterzeichnung des RSA im Dezember 2015 geht. Zu Tatsachen, die für den Ausgang des Verfahrens irrelevant sind, muss und darf das Gericht keine Bewei- se abnehmen (BGE 132 III 222 E. 2.3; 129 III 18 E. 2.6; s. auch vorne E. II.4.2). Somit hat die Vorinstanz auch auf die Befragung dieser Zeugin im Ergebnis zu Recht verzichtet.
E. 3.5.3
Soweit der Kläger moniert, die Vorinstanz hätte die Zeugin T.________ zum hier relevanten Sachverhalt befragen müssen, ist zunächst festzuhalten, dass er die Befragung dieser Zeugin in act. 1 Rz 57 ff. überhaupt nicht angeboten hat. Im Übrigen ist ihm entgegenzuhalten, dass T.________ am 10. März 2020 vom erstinstanzlichen Referenten befragt wurde. Bei dieser Befragung konnte auch der Kläger sämtliche Ergänzungsfragen stellen, die er für nötig erach- tete. Von dieser Möglichkeit hat er bzw. hat sein Rechtsvertreter auch Gebrauch gemacht (act. 62 Ziff. 27-29). Wenn er ihr damals keine Fragen zum "Beziehungswillen" der Beklagten stellen liess, hat sich der Kläger dies selbst zuzuschreiben. Jedenfalls kann er sich bezogen auf diese Zeugin von vornherein nicht auf eine Verletzung seines Rechts auf Beweis berufen.
E. 3.6
Die Benutzung der Kreditkarten durch die Beklagte passe haargenau zu ihrem Verhalten im Hotel X.________. Diesbezüglich habe die Vorinstanz festgestellt, dass die Beklagte den Kläger betrogen habe. Auch dort habe der Kläger die Rechnung des Hotels bezahlt. Würde man die Argumentation der Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Kreditkartenmissbrauch übernehmen, müsste man auch bei den Bezügen im Hotel X.________ zum Schluss kom- men, der Kläger habe die Belastungen akzeptiert, indem er sie bezahlt habe. 4. Zu diesen Ausführungen ist zunächst allgemein festzuhalten, dass der Kläger nicht darlegt, wann und wo er was bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht hat. Der pauschale Hinweis auf "Klage und Replik" – soweit überhaupt vorhanden – genügt dafür nämlich nicht. Wie schon vorne in E. III.3.1 festgehalten, ist es nicht Aufgabe des Berufungsgerichts, in den Akten danach zu suchen, worauf sich der Kläger bezogen haben könnte. Unzureichend be- gründet ist die Berufung auch, soweit der Kläger behauptet, die Vorinstanz habe sein Recht auf Beweis verletzt, indem sie ihn nicht als Partei befragt habe. Er verweist zur Begründung lediglich pauschal auf seine allgemeinen Ausführungen in act. 79 Rz 39 ff. Dort macht er aber ebenfalls keine Angaben dazu, weshalb seine Befragung gerade zu diesem Thema
Seite 47/59 erforderlich gewesen wäre und wo er im erstinstanzlichen Verfahren einen entsprechenden Beweis zu welchen Behauptungen offeriert haben will. Darauf ist nicht einzutreten. 5. Die Ausführungen des Klägers vermögen aber auch sonst nicht zu überzeugen. Wie die Vor- instanz zutreffend festhielt, ist der Tatbestand des betrügerischen Missbrauchs einer Datenver- arbeitungsanlage gemäss Art. 147 StGB erfüllt, wenn jemand in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwen- dung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögens- verschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung un- mittelbar darnach verdeckt. Eine Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB liegt sodann vor, wenn jemand sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, oder wenn jemand ihm anvertraute Vermögens- werte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet (act. 77 E. 3.2).
E. 3.6.1
Diese Frage ist ebenfalls zu verneinen. So ist es unbehelflich, wenn der Kläger darauf hin- weist, im Affidavit sei wörtlich nur von einer "Beziehung" ("relationship") – und nicht von einer Geschäftsbeziehung – die Rede. Von einem anderen Wortlaut ging auch die Vorinstanz nicht aus; sie setzte den Begriff jedoch zu Recht in den Gesamtkontext der übrigen Äusserungen im Affidavit. Dem hat der Kläger nichts entgegenzusetzen. Er beschränkt sich auf die blosse
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E. 3.6.2
Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass der vorinstanzlichen Würdigung ohnehin zu- zustimmen ist. Im Affidavit geht es ausschliesslich um die geschäftliche Beziehung zwischen den Parteien, was sich unter anderem auch daran zeigt, dass die Beklagte den Kläger darin lediglich als ihren Geschäftspartner ("my business associate") vorstellt (act. 74/1 Ziff. 6). Von einer privaten Beziehung ist im Affidavit nirgendwo die Rede. Wenn der Kläger sodann mo- niert, dass es – wie auch die Vorinstanz festgehalten habe – eine Geschäftsbeziehung zwi- schen ihm und der Beklagten gar nicht gegeben habe, so geht dies am Thema vorbei. Abge- sehen davon geht es um die Interpretation einer Aussage der Beklagten, weshalb einzig ent- scheidend ist, was sie damit gemeint hat. Ob sie ihre Auffassung beweisen kann oder nicht, ist hingegen irrelevant.
E. 3.7
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz hinsichtlich der Zahlung von EUR 60 Mio. weder zusätzliche Beweise abnehmen musste noch das Affidavit vom 15. Januar 2021 falsch gewürdigt hat. Der Nachweis für die Behauptung, dass ihn die Beklagte vor der Unterzeich- nung des RSA über ihren "Beziehungswillen" bzw. über eine bereits erfolgte "innerliche Tren- nung" absichtlich getäuscht habe, ist dem Kläger nicht gelungen. Mithin ist die Berufung dies- bezüglich abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann. 4. Weiter macht der Kläger geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht gar nicht untersucht, ob die Beklagte den Kläger über ihren Erfüllungswillen in Bezug auf den Verkauf der J.________- Grundstücke getäuscht habe.
E. 3.8
Im Ergebnis ist der Kläger mit seiner (abstrakten) Kritik an der Beweisverfügung der Vorin- stanz vom 29. November 2019 nicht zu hören. Eine eingehende Auseinandersetzung mit den verschiedenen zitierten Lehrmeinungen zur Beweisverfügung erübrigt sich daher. 4. Weiter rügt der Kläger, die Vorinstanz habe ihre Begründungspflicht und sein Recht auf Beweis verletzt.
E. 4
Die internationale Zuständigkeit richtet sich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG), sofern nicht ein völkerrechtlicher Vertrag anwendbar ist (Art. 1 Abs. 2 IPRG). In Zivil- und Handelssachen – wie der vorliegenden – ist auf die Frage der internatio- nalen Zuständigkeit das LugÜ anwendbar, sofern der zur Diskussion stehende Sachverhalt in den räumlich-persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des Übereinkommens fällt. Welches der räumlich-persönliche Anwendungsbereich des LugÜ ist, ergibt sich nicht aus einer entsprechenden allgemeinen Norm dieses Abkommens, sondern ist anhand seiner ein- zelnen Zuständigkeitsbestimmungen zu prüfen (BGE 135 III 185 E. 3.1 m.H.). Vorliegend fällt eine Zuständigkeit in der Schweiz als Wohnsitzstaat des Klägers infolge Einlassung der Be- klagten gemäss Art. 24 LugÜ in Betracht. Diese Bestimmung ist in räumlich-persönlicher Hin- sicht anwendbar, wenn – wie hier der Kläger – mindestens eine Partei ihren Wohnsitz in ei-
Seite 10/59 nem LugÜ-Vertragsstaat hat und die Gerichte ebendieses Vertragsstaates angerufen werden (vgl. Berger, Basler Kommentar, 2. A. 2016, Art. 24 LugÜ N 12 f. und 18).
E. 4.1
Zur Begründung bringt die Beklagte zusammengefasst vor, die Vorinstanz habe den Kausal- zusammenhang bejaht, weil die eingetretene Vermögensverminderung vom Kläger nicht ge- wollt gewesen sei und die Beklagte ihren Leistungsbezug nicht verschleiert, sondern offen- gelegt hätte, wenn es dem Kläger gleichgültig gewesen wäre, wofür er sein Geld ausgebe. Die Beklagte habe aber dargetan, dass sie – im Gegensatz zu U.________ – gerade kein In- teresse an der Erhöhung verschiedener Rechnungspositionen gehabt und U.________ ent- sprechend auch nicht instruiert habe. Aus der Zusendung der Gesamtrechnung durch U.________ könne somit von vornherein kein Kausalzusammenhang zwischen den Hand- lungen der Beklagten und der Vermögensdisposition des Klägers hergestellt werden. Dessen ungeachtet sei es dem Kläger in der Tat gleichgültig gewesen, wie sich der Rechnungsbetrag für die Party zusammengesetzt habe. Wichtig sei für ihn einzig gewesen, dass seine Gäste von seiner Grosszügigkeit beeindruckt sein würden. Dies ergebe sich bereits aus dem Um- stand, dass U.________ trotz Zusendung der fraglichen Gesamtrechnung nicht entlassen worden sei, sondern als Hoteldirektorin nach wie vor das uneingeschränkte Vertrauen des Klägers geniesse. Die Gleichgültigkeit des Klägers werde auch durch die von der Vorinstanz festgestellte Tatsache bestätigt, dass er zur Begleichung des ihm von U.________ am 18. Juli 2016 mitgeteilten Rechnungsbetrags von EUR 578'352.32 mit EUR 600'000.00 über EUR 21'000.00 zu viel bezahlt habe. Wer eine Schuld mit einem solchen "Überschuss" be- gleiche, dem müsse es zwangsläufig egal sein, wofür er sein Geld im Einzelnen ausgebe.
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E. 4.1.1
Der Kläger habe in den Rz 49 ff. und Rz 52 ff. der Klage (act. 1) substanziiert dargelegt und bewiesen, dass die Beklagte offensichtlich nie die Absicht gehabt habe, die sogenannten J.________-Grundstücke in Erfüllung des RSA zu übertragen respektive die Genehmigungs- erklärung für den bereits erfolgten vollmachtlosen Verkauf zu unterzeichnen, damit die Grund- stücke auf die Q.________ AG hätten übertragen werden können. Zum Beweis habe der Klä- ger seine Befragung als Partei, die Befragungen von M.________, O.________ und W.________ als Zeugen sowie diverse Urkunden beantragt. Die Vorinstanz habe aber keinen dieser offerierten Beweise abgenommen, sondern bloss festgestellt, es sei nicht bewiesen, dass die Beklagte bereits vor Unterzeichnung des RSA geplant habe, den J.________- Kaufvertrag nicht zu genehmigen. Dies, obwohl die Beklagte im diesbezüglichen Verfahren vor dem Landgericht ________ unterlegen sei und sich dennoch weigere, den Kaufpreis zurückzubezahlen. Gemäss der Vorinstanz sei auch nicht belegt, dass der Verkauf der J.________-Grundstücke für den Kläger eine wesentliche Vertragsgrundlage gewesen sei, wobei aber völlig offenbleibe, wie die Vorinstanz zu dieser Schlussfolgerung gekommen sei, ohne einen einzigen der erwähnten Beweise abgenommen und insbesondere den Kläger da- zu befragt zu haben.
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E. 4.1.2
Damit sei erstellt, dass die Vorinstanz die täuschenden Handlungen der Beklagten im Zu- sammenhang mit den J.________-Grundstücken gar nicht untersucht habe. Da es auch bei dieser Täuschung um eine vorgespiegelte Erfüllungsabsicht gegangen sei, hätte die Vorin- stanz den diesbezüglichen Sachverhalt ebenfalls "erstellen" müssen. Es gehe nicht an, ein- fach festzuhalten, der Kläger habe nicht dargetan, dass er das RSA nicht unterzeichnet hät- te, wenn er gewusst hätte, dass die Beklagte nicht die Absicht gehabt habe, das RSA in allen Teilen zu erfüllen. Damit gehe die Vorinstanz mit anderen Worten von der absurden Vorstel- lung aus, die Parteien eines Vertrages dürften nicht davon ausgehen, dass ein Vertrag auch effektiv erfüllt werde. Auch wenn der Betrag in der Höhe von USD 2,78 Mio. nicht in diesem Verfahren als Schaden geltend gemacht werde, hätte die Vorinstanz die diesbezügliche Täu- schungshandlung "im Hinblick auf den Erfüllungswillen des RSA" selbstverständlich prüfen und erkennen müssen, dass der enge zeitliche Zusammenhang zwischen der Änderung des vollmachtlos geschlossenen Kaufvertrages (Anpassung des Kaufpreises nach den Wün- schen der Beklagten) und dem Abschluss des RSA ein starkes Indiz dafür sei, dass die Be- klagte von allem Anfang an gar nie die Absicht gehabt habe, die Eigentumsübertragung wirk- sam zu vollziehen.
E. 4.1.3
Man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Vorinstanz beim Kläger aufgrund seines Vermögens nicht denselben Massstab zur Anwendung bringe. Offenbar solle bei ihm ein Verlust von 2,78 Mio. nicht denselben Stellenwert haben wie bei anderen. Die Vorinstanz gehe mit anderen Worten von der irrigen Vorstellung aus, dass ein Betrag in dieser Höhe beim Kläger, der bereit sei, seiner Freundin USD [recte: EUR] 60 Mio. zu überlassen, ver- nachlässigbar sei respektive von vornherein keine wesentliche Vertragsgrundlage darstellen könne und man ihn diesbezüglich daher gar nicht befragen müsse. Das Verfahren sei des- halb auch bezüglich der J.________-Grundstücke an die Vorinstanz zurückzuweisen und es sei der diesbezügliche vom Kläger substanziiert dargelegte Sachverhalt durch die Vorinstanz zu "erstellen", insbesondere im Zusammenhang mit dem RSA.
E. 4.2
Auch in dieser Hinsicht kann der Beklagten nicht gefolgt werden. Mit ihrer Sachverhaltsrüge betreffend die ihr zur Last gelegten Täuschungshandlungen ist sie nicht durchgedrungen (vgl. vorne E. V.3). Somit steht fest, dass U.________ auf ihre Anweisung hin gehandelt hat. Ihre abweichenden Behauptungen sind daher unbeachtlich.
E. 4.3
Die weitere Behauptung der Beklagten, wonach es dem Kläger gleichgültig gewesen sei, wofür er sein Geld ausgegeben habe, ist zudem durch nichts belegt. Die Beklagte leitet dies einer- seits daraus ab, dass der Kläger U.________ nicht entliess, obwohl sie ihm die manipulierte Gesamtrechnung zugestellt hatte, und andererseits daraus, dass der Kläger diese Rechnung um rund EUR 21'000.00 aufrundete. Dabei handelt es sich aber nicht um direkte Beweise, son- dern höchstens um Indizien (vgl. vorne E. III.3.4.3), wobei diese ausgesprochen schwach sind. Da der Kläger offenkundig überzeugt ist, dass U.________ nur auf Anweisung der Beklagten gehandelt hat, gab es für ihn keinen Grund, sie zu entlassen. Und auch aus der Aufrundung des Rechnungsbetrags um mehr als EUR 21'000.00 kann die Beklagte nichts für sich ableiten. Sie behauptet pauschal, dass jemandem, der so etwas tue, es zwangsläufig egal sein müsse, wofür er sein Geld ausgebe. Das trifft allerdings nicht zu. Der Aufrundung einer Rechnung liegt letztlich die Absicht zugrunde, den zusätzlichen Betrag nicht etwa irgendjemandem, sondern dem Rechnungssteller bzw. dessen Angestellten zukommen zu lassen. Es handelt sich in der Regel um eine bewusste Entscheidung. Auf Gleichgültigkeit deutet dabei nichts hin. Dies gilt vorliegend umso mehr, als es sich beim Rechnungssteller gerade um das Hotel des Klägers handelt und der Überschuss somit seinen eigenen Angestellten zugutekam. Wie der Kläger in seiner Anschlussberufungsantwort zutreffend darlegt, steht der aufgerundete Betrag denn auch nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum Rechnungsbetrag (act. 89 Rz 20 und 55).
E. 4.3.1
Die Beklagte hält unter Verweis auf die Urteile des Bundesgerichts 5P.296/2005 vom 17. No- vember 2005 E. 4.2.2 sowie 5P.322/2001 vom 30. November 2001 E. 3c zwar dafür, dass sich das Bundesgericht für die Zulässigkeit auch einer stillschweigenden antizipierten Be- weiswürdigung ausgesprochen habe (act. 84 Rz 40 und 155). Allerdings wird auch im älteren dieser beiden Entscheide explizit festgehalten, es sei mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör im Grundsatz nicht vereinbar, wenn sich ein kantonales Gericht mit einem Beweisan- trag in keiner Weise auseinandersetze und ihn einfach mit Stillschweigen übergehe. Im Falle vorweggenommener Beweiswürdigung müsse sich aus der Entscheidbegründung zumindest implizit ergeben, weshalb das Gericht dem nicht abgenommenen Beweismittel jede Erheb- lichkeit abspreche. Im Entscheid aus dem Jahr 2005 hielt das Bundesgericht sodann zwar fest, Art. 29 Abs. 2 BV stehe einem Übergehen von Beweisen aufgrund einer (stillschwei- genden) vorweggenommenen Beweiswürdigung nicht entgegen (Urteil des Bundesgerichts 5P.296/2005 vom 17. November 2005 E. 4.2.2, letzter Satz). Es handelt sich dabei aber – soweit ersichtlich – um den einzigen Entscheid in dieser Art, der noch dazu beinahe 20 Jahre alt ist und auch nicht in die Sammlung der publizierten Leitentscheide aufgenommen wurde. Hinzu kommt, dass auch in diesem Entscheid festgehalten wurde, dass es bei der Pflicht einer Behörde, ihren Entscheid zu begründen, darum gehe, dass der Betroffene sich über dessen Tragweite ein Bild machen und ihn in voller Kenntnis der Sache gegebenenfalls an- fechten könne. Wie schon erwähnt, ist nicht ersichtlich, wie eine sachgerechte Anfechtung möglich sein soll, wenn eine Beweisofferte kommentarlos übergangen wurde. Insbesondere bleibt für die Parteien in einem solchen Fall unklar, ob das Gericht die Beweisofferte über- haupt zur Kenntnis genommen oder schlicht übersehen hat.
E. 4.3.2
Die Gehörsverletzung bedeutet vorliegend jedoch nicht, dass der angefochtene Entscheid aus diesem Grund aufzuheben wäre. Eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann. Unter dieser Voraussetzung ist darüber hinaus – im Sinne einer Heilung des Mangels – selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzu- sehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Inter- esse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu verein- baren wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_1022/2015 vom 29. April 2016 E. 5.3 m.H.). Das Obergericht prüft die Vorbringen des Klägers als Berufungsinstanz mit voller Kognition. Wie nachfolgend darzulegen ist, hat die Vorinstanz zudem im Ergebnis zu Recht auf die Ab- nahme der umstrittenen Beweismittel verzichtet (vgl. hinten E. III.3.4 ff.). Eine Rückweisung würde bei dieser Ausgangslage einem unnötigen formalistischen Leerlauf gleichkommen, weshalb davon abzusehen ist.
E. 4.4
Somit ist die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz auch in Bezug auf den Kausalzusam- menhang nicht zu beanstanden. 5. Schliesslich rügt die Beklagte, die Vorinstanz sei zu Unrecht von Arglist ausgegangen.
E. 4.5
Weiter ist nicht ersichtlich, welche "täuschenden Handlungen" der Beklagten die Vorinstanz im Zusammenhang mit den J.________-Grundstücken nach Auffassung des Klägers über- haupt hätte prüfen müssen. Aufgrund seiner Vorbringen ist wohl davon auszugehen, dass er eine Täuschungshandlung darin sieht, dass ihm die Beklagte ihre (angeblich) von Beginn weg fehlende Erfüllungsabsicht in Bezug auf die J.________-Grundstücke verschwiegen ha- be. Dies hilft ihm allerdings nicht weiter, wenn er – wie soeben dargelegt – diese angeblich fehlende Erfüllungsabsicht mit den von ihm offerierten Beweismitteln nicht beweisen kann. Es verhält sich insofern gleich wie beim angeblich fehlenden "Beziehungswillen" der Beklag- ten bei Unterzeichnung des RSA: Ist ein innerer Zustand der Beklagten bei Unterzeichnung des RSA nicht erstellt, braucht auch nicht geprüft zu werden, ob sie dem Kläger diesen inne- ren Zustand zu Unrecht verschwiegen hat bzw. hätte offenlegen müssen.
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E. 4.6
Der Kläger geht sodann zu Unrecht davon aus, er habe nicht behaupten (und beweisen) müssen, dass er der Einmalzahlung an die Beklagte über EUR 60 Mio. nicht zugestimmt hät- te, wenn er über deren (angeblich) fehlenden Erfüllungswillen hinsichtlich der J.________- Grundstücke gewusst hätte. Er bringt zwar zu Recht vor, dass ein redlicher Vertragspartner grundsätzlich davon ausgehen darf, dass der andere Vertragspartner seine vertraglich ver- einbarte Verpflichtung erfüllen wird. Dies ändert aber nichts an seiner Behauptungs- und Be- weislast in Bezug auf die Kausalität zwischen der von ihm behaupteten Täuschung und dem Vertragsschluss (vgl. vorne E. III.3.3.2.1 ff.). Vorliegend geht es um die Verknüpfung mehre- rer, thematisch nicht zusammenhängender Geschäfte in einem einzigen Vertrag – dem RSA. Es ist weder gerichtsnotorisch noch ein allgemein anerkannter Erfahrungssatz im Sinne von Art. 151 ZPO, dass eine Partei gleich den gesamten Vertrag nicht mehr abschliessen will, wenn die Gegenpartei in Bezug auf einen Teilaspekt keinen Erfüllungswillen hat. So oder an- ders hätte dies den Kläger aber ohnehin nicht von einer entsprechenden Behauptung ent- bunden.
E. 4.7
Schliesslich macht der Kläger auch zu diesem Thema in der Berufungsreplik umfangreiche zusätzliche Ausführungen, wobei er seine Berufungsbegründung in unzulässiger Weise er- gänzt. Diese Ergänzungen, namentlich der neue Verweis auf die eigenen Behauptungen in act. 27 Rz 10 ff. und Rz 46 ff. (act. 91 Rz 339), können nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. vorne E. II.2.2). Als Potestativ-Novum ebenfalls unbeachtlich ist die mit der Berufungsreplik eingereichte Strafanzeige des Klägers gegen die Beklagte vom 24. Januar 2022 (act. 91 Rz 326 und act. 91/5; vgl. BGE 146 III 416 E. 5 und 6). Daran ändert nichts, dass sich der Kläger dabei offenbar auf eine "neue Aussage" der Beklagten vor dem Gericht in N.________ vom 27. Oktober 2021 abstützte. Hätte der Kläger diese protokollierte Aussage als echtes Novum ins Verfahren einführen wollen, hätte dies unverzüglich geschehen müs- sen und nicht erst drei Monate später (vgl. vorne E. II.2.3). Abgesehen davon kann dem Klä- ger ohnehin nicht gefolgt werden, wenn er meint, dass die Überweisung des Kaufpreises der J.________-Grundstücke von der I.________ LLC an die Beklagte am 27. Juli 2016 – also mehr als ein halbes Jahr nach Unterzeichnung des RSA – darauf schliessen lasse, die Be- klagte habe das RSA in Bezug auf die J.________-Grundstücke gar nie erfüllen wollen (act. 91 Rz 330 ff.).
E. 4.8
Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten nicht nur zu Recht davon ausgegangen, dass der Kläger in Bezug auf die J.________-Grundstücke weder ein täuschendes Verhalten der Beklagten noch einen Kausalzusammenhang zur Zahlung von EUR 60 Mio. bewiesen hat. Vielmehr konnte der Kläger Ersteres mit den von ihm offerierten Beweismitteln gar nicht be- weisen und hat er Letzteres schon gar nicht gehörig behauptet. Folglich ist im Ergebnis auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz zu diesem Themenkomplex keinen der offerierten Personenbeweise abgenommen hat.
E. 5
Schliesslich macht der Kläger unter dem Titel "Vorgespiegelte Angst um zukünftiges Aus- kommen und Missgunst von Dritten" weitere Ausführungen dazu, weshalb die Vorinstanz mit dem angefochtenen Entscheid die Beweise falsch gewürdigt haben soll (act. 79 Rz 147-162).
E. 5.1
Zur Begründung führt sie zusammengefasst aus, entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei für den Kläger keine "besondere Mühe" nötig gewesen, um die Gesamtrechnung zu prüfen. Vielmehr hätte seine Assistentin M.________ U.________ ohne Weiteres mit einer einfachen Nachfrage um die Zusendung der einschlägigen Rechnungen oder auch nur Stichproben da- von ersuchen können. Selbst U.________ gebe zu, dass sie dem Kläger die Rechnungen in einem solchen Fall natürlich hätte zeigen müssen. Es sei unbestritten, dass dem Kläger bzw. seiner Assistentin diesfalls gewisse Diskrepanzen zwischen den einzelnen Rechnungen und den auf der Gesamtrechnung aufgeführten Beträgen sofort aufgefallen wären. Entsprechende Diskrepanzen hätten sich darüber hinaus auch schon aus der Gesamtrechnung selbst erge- ben. So habe U.________ dem Kläger in der E-Mail vom 19. April 2016 noch ausdrücklich er- klärt, dass der für die Geburtstagsparty engagierte Magier EUR 1'600.00 kosten werde. Ein Blick auf die Gesamtrechnung hätte für den Kläger ausgereicht, um zu erkennen, dass die
Seite 55/59 dafür ursprünglich veranschlagen Kosten mit EUR 4'340.00 schliesslich fast um das Dreifache überschritten worden seien. Auch dies habe beim Kläger jedoch zu keinen Rückfragen Anlass gegeben, was erneut bestätige, dass der Kläger bei der Prüfung der Gesamtrechnung jede auch noch so rudimentäre Aufmerksamkeit habe vermissen lassen. Dass der Kläger ganz bewusst davon abgesehen habe, die Gesamtrechnung auch nur an- satzweise durchzugehen, zeige schliesslich auch der Umstand, dass es ihm keine Rolle ge- spielt habe, ob er für seine Party nun EUR 578'352.32 oder EUR 600'000.00 bezahlt habe. Wer eine Rechnung mit einem Überschuss von EUR 21'647.68 begleiche, dem könne es nicht darauf ankommen, wie sich die einzelnen Rechnungsposten zusammensetzten, so- lange sie einen Bezug zur Party auswiesen. Entsprechend könne die blinde Überweisung von EUR 600'000.00 ohne weitere Nachfragen zum erheblich tieferen Rechnungsbetrag in der Tat nicht anders als "leichtsinnig" bzw. "leichtfertig" qualifiziert werden, was den straf- rechtlichen Schutz entfallen lasse. Selbst wenn der Beklagten vorliegend eine Täuschungs- handlung vorgeworfen werden könnte, wäre diese entgegen der rechtlichen Qualifikation der Vorinstanz angesichts der Missachtung des Mindestmasses an Aufmerksamkeit von Seiten des Klägers jedenfalls nicht arglistig erfolgt. Indem die Vorinstanz dessen ungeachtet die Voraussetzung der Arglist bejaht habe, habe sie Art. 146 StGB nicht richtig angewendet (act. 84 Rz 253-260).
E. 5.1.1
In der Klage (act. 1 Rz 35 ff.) und der Replik (act. 27 Rz 24 ff.) habe der Kläger substanziiert dargelegt, dass er dem RSA schlussendlich zugestimmt habe, um ein von finanziellen Fra- gen befreites Leben mit der Beklagten führen zu können, so wie sie es ihm in Aussicht ge- stellt und aufgrund ihrer Beteuerungen immer gewollt habe. Weiter sei er aufgrund des In- halts des RSA zu Recht davon ausgegangen, dass ihn die Beklagte mit Unterzeichnung des RSA nicht mehr mit Rechnungen oder sonstigen Ausgaben bedrängen würde und die Dis- kussionen um finanzielle Angelegenheiten damit aufhören würden. Schliesslich habe die Be- klagte dem Kläger versprochen, dass sie mit Unterzeichnung des RSA keine Sorgen betref- fend seine Söhne und Manager in seinem Unternehmen mehr haben werde, dass diese ihr das Geld wegnehmen würden. Für diesen Vertragswillen habe der Kläger die Befragung der Zeugen AA.________, AB.________, O.________ und AC.________ sowie seine eigene Be- fragung als Partei und diverse Urkunden als Beweismittel offeriert (act. 79 Rz 147).
E. 5.1.2
Die Vorinstanz habe aber einzig Urkunden zum Beweis erhoben und deren Inhalt einseitig zu- gunsten der Beklagten gewürdigt. So scheine in E. 2.4.2 des angefochtenen Entscheids zunächst auch die Vorinstanz davon auszugehen, dass es bei den Vertragsverhandlungen zum RSA, die mit diversen E-Mails dokumentiert seien, hauptsächlich um die finanzielle Absiche- rung der Beklagten gegangen sei, weil sich diese davor gefürchtet habe, nach dem Tod des Klägers oder für den Fall einer Trennung keine finanziellen Mittel mehr zu haben. Im Weiteren verweise die Vorinstanz zwar auch auf E-Mails, aus denen hervorgehe, dass es der Beklagten (auch) um eine Entschädigung für erbrachte Leistungen gegangen sei. Dieser eine Beweg- grund, der nur in wenigen E-Mails (act. 24/16, act. 27/32, act. 27/35 und act. 31/4) thematisiert werde, sei jedoch nur einer unter vielen. Sodann gehe aus act. 27/34 nicht wirklich hervor, dass die Beklagte eine Entschädigung für erbrachte Dienstleistungen verlangt habe. Auch in act. 31/4 würden weniger die angeblichen Dienstleistungen der Beklagten thematisiert; viel- mehr lasse sich die Beklagte über sieben Seiten darüber aus, wie miserabel Mitarbeiter und Berater des Klägers seien, und dass niemand etwas tauge, was an "den Haaren herbeigezo- gen" gewesen sei. Damit seien aber bloss ein paar E-Mails vorhanden, in denen behauptete Arbeitsleistungen der Beklagten überhaupt ein Thema seien. Der vorgeschobene Beweggrund der Entschädigung von Dienstleistungen sei zudem erst zum Ende der Diskussionen um den Vertragswortlaut aufgetaucht und die diesbezüglichen Diskussionen seien vernachlässigbar im Vergleich zu all den anderen Gründen, welche die Beklagte für die Zahlung vorgebracht habe und die Parteien ausgiebig diskutiert hätten (act. 79 Rz 147-155).
E. 5.1.3
Nichtsdestotrotz scheine die Vorinstanz einzig auf die wenigen E-Mails abzustellen, in wel- chen Arbeitsleistungen der Beklagten thematisiert worden seien. Damit habe die Vorinstanz einzelne E-Mails isoliert betrachtet, obwohl sie an anderer Stelle festgehalten habe, dass man dies nicht tun dürfe. Dabei lasse sie beispielsweise einige [in der Berufung wörtlich wie- dergegebene] Textstellen in den E-Mails in act. 1/17, 1/27 und 27/33 völlig unbeachtet. Fakt sei, dass die angeblichen Arbeitsleistungen der Beklagten in keiner Weise substanziiert, ge- schweige denn bewiesen seien. Somit sei auch nicht ansatzweise erkennbar, wie die Vor- instanz davon habe ausgehen können, dass die Beklagte die Zahlung von EUR 60 Mio. "nicht völlig zu Unrecht" mit der Vergütung von Arbeitsleistungen begründet habe. Dies sei tatsachenwidrig und die Vorinstanz habe dazu nicht einen einzigen Beweis abgenommen. Weiter folgere die Vorinstanz aus der E-Mail-Korrespondenz – was ebenso wenig nach- vollziehbar sei –, dass der Kläger aufgrund dieser Äusserungen nicht darauf habe vertrauen dürfen, dass die Beklagte noch lange mit ihm zusammenleben werde und die Einmalzahlung
Seite 38/59 aus Furcht benötige, in Zukunft kein Geld mehr zu haben. Die Vorinstanz habe dazu den [in der Berufung wörtlich zitierten] Inhalt diverser E-Mails in act. 1/17 und 1/29 unbeachtet ge- lassen und damit den Sachverhalt falsch gewürdigt. Erstens habe für den Willen des Klägers, der Beklagten EUR 60 Mio. zu überweisen, nicht ausschlaggebend sein können, dass die Beklagte noch lange mit ihm zusammenbleibe, sondern einzig, ob sie mit dem Kläger im Zeitpunkt der Unterzeichnung noch zusammen gewesen sei oder nicht. Zweitens wisse der Kläger selbstverständlich selbst am besten, dass die Beklagte keine Arbeitsleistungen für sein Unternehmen erbracht habe. Wenn man doch von solchen ausgehen würde, seien diese mit EUR 20 Mio. [einer nach dem im Jahr 2014 erfolgten Verkauf der Y.________ GmbH an die Beklagte erfolgten Zahlung] schon mehr als abgegolten worden. Es sei daher abwegig, wenn die Vorinstanz diesen Beweggrund als den einzig relevanten unter vielen betrachte. Die sehr negativen Äusserungen zur Person des Klägers habe die Beklagte immer dann ge- macht, wenn er sich geweigert habe, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen. Das impliziere, dass "alles mit dem Abschluss des RSA erledigt sein würde" (act. 79 Rz 155-161).
E. 5.1.4
Zusammenfassend sei somit festzuhalten, dass es aufgrund der diversen in der E-Mail-Kor- respondenz von der Beklagten vorgebrachten Beweggründen, insbesondere auch dem Be- weggrund der Furcht vor Missgunst von Dritten, absolut notwendig gewesen wäre, die Partei- en zu den inneren Beweggründen zu befragen. Vor allem werde der Sachverhalt falsch ge- würdigt, wenn die Vorinstanz zur Schlussfolgerung gelange, der Beklagten sei es einzig um die Entschädigung von Arbeitsleistungen gegangen. Die Vorinstanz habe damit tatsachen- widrig festgestellt, dass die Beklagte den Kläger nicht über ihre wahre Absicht getäuscht und diesem insbesondere nicht vorgemacht haben solle, die Einmalzahlung nur wegen der Miss- gunst von gewissen Personen aus dem Umfeld des Klägers oder der Sorgen vor der Aushöh- lung des Vermögens durch Dritte abschliessen zu wollen. Die Vorinstanz habe zum diesbe- züglich vom Kläger substanziiert vorgebrachten Sachverhalt nicht ansatzweise Beweise ab- genommen und die E-Mail-Korrespondenz einseitig gewürdigt, womit sie den Sachverhalt falsch festgestellt habe (act. 79 Rz 162).
E. 5.2
Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, liegt ein Betrug im Sinne von Art. 146 StGB vor, wenn jemand in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt. Die Tatbestandsvoraussetzungen des Be- trugs sind arglistige Täuschung, Irrtum, Vermögensdisposition, Schaden und der Vorteil als Gegenstück des Schadens sowie Vorsatz und Bereicherungsabsicht. Zwischen arglistiger Täuschung und Irrtum sowie zwischen Irrtum und Vermögensverfügung muss ein Motiva- tionszusammenhang bestehen, zwischen Vermögensverfügung und Vermögensschaden nur ein Kausalzusammenhang. Nicht jede Täuschung im Zusammenhang mit dem Geschäftsver- kehr oder in Vermögensangelegenheiten genügt zur Erfüllung des Betrugstatbestandes, vielmehr verlangt das Gesetz einschränkend, dass die Täuschung arglistig zu sein habe. Arglist ist nach ständiger Rechtsprechung gegeben, wenn der Täter ein ganzes Lügenge- bäude errichtet oder sich besonderer Machenschaften oder Kniffe bedient. Bei einfachen fal- schen Angaben ist das Merkmal erfüllt, wenn deren Überprüfung nicht oder nur mit besonde- rer Mühe möglich oder nicht zumutbar ist, sowie dann, wenn der Täter den Getäuschten von der möglichen Überprüfung abhält oder nach den Umständen voraussieht, dass dieser die Überprüfung der Angaben aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses unterlassen werde. Arglist scheidet aus, wenn der Getäuschte den Irrtum mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit hätte vermeiden können. Dabei sind die jeweilige Lage und die Schutzbe- dürftigkeit des Betroffenen im Einzelfall entscheidend (Maeder/Niggli, Basler Kommentar, 4. A. 2019, Art. 146 StGB N 36, 40, 61 f., 68 und 74 m.w.H.; vgl. act. 77 E. 4.2 m.H.).
E. 5.3
Die Vorinstanz hat die Arglist der Beklagten mit einer doppelten Begründung bejaht: Sie kam zum Schluss, dass die Gesamtrechnung als Lügengebäude zu qualifizieren sei (Hauptbe- gründung) und für die Beklagte auch voraussehbar gewesen sei, dass der Kläger davon ab- sehen würde, einzelne Positionen der Gesamtrechnung auf ihre Korrektheit hin zu überprü-
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E. 5.3.1
Soweit ein Entscheid auf mehreren selbständigen alternativen Begründungen beruht, ist für jede einzelne in genügender Weise darzutun (vgl. vorne E. II.21), weshalb sie Recht verletzt, denn soweit nicht beanstandete Begründungen das angefochtene Urteil selbständig stützen, fehlt das Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der gehörig begründeten Rügen (Urteil des Bundesgerichts 4A_583/2021 vom 23. Mai 2022 E. 4 m.H.; vgl. vorne in E. II.2.1).
E. 5.3.2
Die Beklagte setzt sich mit beiden Begründungen nicht im erforderlichen Mass auseinander und erfüllt auch sonst die Anforderungen an eine Berufungsbegründung teilweise nicht. Die Eventualbegründung (Vorhersehbarkeit des Unterbleibens einer Überprüfung durch den Klä- ger aufgrund des Vertrauensverhältnisses zu U.________) gibt sie in Rz 256 ihrer An- schlussberufung zwar teilweise wieder, befasst sich in der Folge aber nicht damit. Und auch der Hauptbegründung hält sie lediglich entgegen, es sei – entgegen der Erwägung der Vor- instanz – keine besondere Mühe nötig gewesen, um die Gesamtrechnung zu prüfen. Damit stellt sie dem angefochtenen Entscheid aber nur ihre eigene Auffassung gegenüber, ohne sich argumentativ damit auseinanderzusetzen. Insbesondere befasst sie sich nicht mit dem Argument der Vorinstanz, dass die Gesamtrechnung mehr als 100 Positionen umfasst habe und zahlreiche dieser Positionen um fiktive Beträge erhöht worden seien, wobei darauf ge- achtet worden sei, dass die Erhöhungen nicht auffallen würden. Inwiefern bei einer solchen Ausgangslage keine besondere Mühe nötig gewesen sein soll, um die Gesamtrechnung zu prüfen, legt die Beklagte nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Daran ändert nichts, dass der Kläger die Einzelrechnungen grundsätzlich ohne Weiteres hätte anfordern können (wo- von im Übrigen auch die Vorinstanz ausging). Die Argumentation der Beklagten geht insofern an der Sache vorbei.
E. 5.4
Soweit die Beklagte vorbringt, dass sich aus der Gesamtrechnung selbst "Diskrepanzen" er- gäben, entfernt sie sich vom von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt, ohne eine be- gründete Sachverhaltsrüge zu erheben und ohne darzulegen, wo sie Entsprechendes bereits im erstinstanzlichen Verfahren rechtsgenüglich behauptet hat. Dasselbe gilt auch für die Be- hauptung, es sei unbestritten, dass dem Kläger bzw. seiner Assistentin gewisse Diskrepan- zen zwischen den einzelnen Rechnungen und den auf der Gesamtrechnung aufgeführten Beträgen sofort aufgefallen wären, wenn sie diese angefordert hätten.
E. 5.5
Nicht weiter einzugehen ist schliesslich auf das Argument der Beklagten, der Kläger habe den Rechnungsbetrag auf EUR 600'000.00 aufgerundet, woraus sich ergebe, dass es ihm nicht darauf angekommen sei, wie sich die einzelnen Rechnungsposten zusammensetzten. Einerseits ist nicht ersichtlich – und wird von der Beklagten auch nicht plausibel erläutert –, inwiefern dies mit dem angefochtenen Entscheid zusammenhängt und im vorliegenden Kon- text relevant sein sollte. Andererseits wurde bereits vorne in E. V.4.3 dargelegt, dass sich aus der Aufrundung nicht ableiten lässt, dass es dem Kläger gleichgültig war, wem sein Geld zukam. Genauso wenig lässt sich daraus ableiten, dass der Kläger die Gesamtrechnung nicht kontrolliert oder die Überweisung der EUR 600'000.00 "blind" angeordnet habe. Hierbei
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E. 5.6
Im Ergebnis genügt die Anschlussberufung den Anforderungen an eine Berufungsbegrün- dung in diesem Punkt insgesamt nicht, sodass darauf nicht einzutreten ist. 6. Somit ist auch die Anschlussberufung abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. VI. Ausgang des Verfahrens und Verlegung der Prozesskosten 1. Nach dem Gesagten sind sowohl die Berufung als auch die Anschlussberufung abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Der angefochtene Entscheid ist folglich zu bestätigen, soweit er nicht bereits in Rechtskraft erwachsen ist. 2. Abschliessend ist über die Kosten- und Entschädigungsfolgen für das Berufungsverfahren zu entscheiden.
E. 6
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Kläger nicht überzeugend zu begründen ver- mag, inwiefern ihn die Beklagte beim Abschluss des RSA absichtlich getäuscht haben soll. Dem Kläger ist weder der entsprechende, ihm obliegende Nachweis gelungen noch ist der Vorinstanz diesbezüglich eine falsche Feststellung des Sachverhalts vorzuwerfen. Demnach ist die Berufung unter diesem Aspekt abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ergebnis ist nicht näher auf die Ausführungen des Klägers zu den übrigen Tatbe- standsvoraussetzungen einer absichtlichen Täuschung einzugehen (act. 79 Rz 170-182). Lediglich der Vollständigkeit halber bleibt anzumerken, dass der Kläger gegen die Feststel-
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E. 7
In rechtlicher Hinsicht moniert der Kläger, die Vorinstanz habe nicht geprüft, ob ihm gestützt auf N.________-Recht ein Anspruch auf Rückabwicklung des RSA bzw. aus ungerechtfertig- ter Bereicherung zustehe. Damit habe sie den Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ("iura novit curia") verletzt.
E. 7.1
Zur Begründung seines Standpunktes führt er zusammengefasst Folgendes aus (act. 79 Rz 54-99):
E. 7.1.1
Art. 57 ZPO verpflichte das Gericht, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. Dies bedeu- te, dass der Richter bei der rechtlichen Beurteilung der Begehren und Einwendungen der Parteien alle in Betracht kommenden Rechtssätze berücksichtigen müsse. Ob sich die Par- teien bei der Begründung ihrer Begehren auf die entsprechenden Rechtsnormen beriefen oder nicht, sei irrelevant. Das Gericht habe sich daher insbesondere auch mit einem von den Parteien nicht eingenommenen Rechtsstandpunkt zu befassen. Bei internationalen Sachver- halten sei auch das ausländische Recht amtswegig festzustellen und anzuwenden. Die Vor- instanz habe den vom Kläger mit Rechtsbegehren Ziff. 1 lit. a geltend gemachten Anspruch aber einzig nach Art. 41 ff. OR geprüft. Die Prüfung von weiteren Rechtsgrundlagen habe sie gänzlich unterlassen. Namentlich habe die Vorinstanz nicht geprüft, ob und inwiefern für den vom Kläger geltend gemachten Zahlungsanspruch kumulativ auch eine Rechtsgrundlage nach N.________-Recht bestehe.
E. 7.1.2
Die Parteien hätten im erstinstanzlichen Verfahren übereinstimmend dargetan, dass das RSA N.________-Recht unterliege. Werde ein Vertrag nach Art. 116 IPRG einem bestimmten Recht unterstellt, so sei dieses für sämtliche materiell- und formellrechtlichen Fragen des Sachvertrages einschlägig. Die vereinbarte "lex causae" bestimme damit Entstehung, Inhalt und Wirkung des Hauptkontrakts. Entsprechend habe auch die Auslegung des Vertrags bzw. dessen Inhalts nach den einschlägigen Grundsätzen des gewählten Rechts zu erfolgen. Wei- ter bestimme das anwendbare Recht auch und vor allem die mit einer allfälligen Vertragsnich- tigkeit verbundenen Rechtsfolgen wie beispielsweise jene der Rückabwicklung.
E. 7.1.3
Der Kläger habe vor Kantonsgericht dargetan, dass er am 2. November 2016 das RSA ange- fochten bzw. gegenüber der Beklagten den Widerruf infolge Täuschung erklärt habe. Dies sei erstellt, von der Beklagten aber auch nicht substanziiert bestritten. Wie der Kläger zudem im Zuge des vorinstanzlichen Verfahrens dargelegt habe, könne nach N.________-Recht eine Vertragspartei, welche von der anderen Vertragspartei in täuschender Weise zum Vertrags- schluss verleitet worden sei, den Vertrag durch einseitige Gestaltungserklärung widerrufen. Die dafür notwendigen Voraussetzungen seien vorliegend allesamt erfüllt: Die von der Be- klagten vorgespiegelten Tatsachen hätten beim Kläger einen Irrtum hervorgerufen, der den Kläger in effektiver Berücksichtigung der unwahren Tatsachen dazu bewogen habe, das RSA abzuschliessen. Die Beklagte anerkenne zwar, dass ein Vertrag nach N.________-Recht wi- derrufen werden könne, wenn eine Partei die andere in täuschender Weise zum Vertrags-
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E. 7.1.4
Die Vorinstanz habe sich mit diesen rechtlichen Vorbringen nicht auseinandergesetzt. Das von den Parteien umfassend wiedergegebene und einschlägige case law und die damit einherge- henden Rechtssätze nach N.________-Recht seien gänzlich ungewürdigt geblieben. Dabei sei auch nicht erläutert worden, weshalb eine Prüfung unterbleiben könne. Stattdessen habe sich die Vorinstanz auf Schweizer Recht beschränkt und lediglich die Deliktshaftung nach Art. 41 i.V.m. Art. 28 OR geprüft. In diesem Zusammenhang fehlten auch Erwägungen zur Frage, ob und inwiefern die Tatbestandselemente nach Schweizer Recht mit den Tatbestandselementen nach N.________-Recht übereinstimmten. Ausser Acht gelassen worden seien damit insbe- sondere die erheblichen Unterscheidungsmerkmale im Bereich des Kausalzusammenhangs. Schliesslich fehlten auch jegliche Erwägungen zur Frage, ob ein Widerruf möglicherweise infol- ge anderer, ebenfalls schlüssig behaupteter Willensmängel berechtigt gewesen sei.
E. 7.2
Die Beklagte entgegnet zusammengefasst, der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen gelte nicht uneingeschränkt. Eine Einschränkung ergebe sich insbesondere im Fall ei- ner parteiautonom vorgenommenen Beschränkung der Klage auf bestimmte Anspruchsgrund- lagen. Ob sich der Verzicht des Klägers auf die Geltendmachung einer Anspruchsgrundlage aus dem Rechtsbegehren selbst oder aus der Begründung seiner Eingaben ergebe, sei dabei irrelevant. Ausschlaggebend sei einzig, dass ein entsprechender Verzichtswille deutlich zum Ausdruck komme. Dem Gericht sei es als Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör auch untersagt, Überraschungsentscheide zu fällen. Würde das Gericht von einer anderen rechtli- chen Qualifikation ausgehen als die Parteien, müsste es sie darauf hinweisen und ihnen Ge- legenheit geben, sich dazu zu äussern. Dies gelte insbesondere, wenn das Gericht – wie vor- liegend – für die Beurteilung der Sache gemäss der überraschenden rechtlichen Qualifikation gar nicht zuständig sei. Schliesslich hätten sich die Parteien nach Treu und Glauben zu ver- halten. Dieser Grundsatz sei namentlich verletzt, wenn eine Partei widersprüchlich agiere. Der anwaltlich vertretene Kläger hätte nicht deutlicher zu verstehen geben können, dass der von ihm eingeklagte Anspruch nur nach Schweizer Deliktsrecht zu prüfen sei. Die Vorinstanz habe den Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen folglich nicht verletzt. Im Ge- genteil wäre die Prüfung von N.________-Recht überraschend gewesen und hätte daher den Gehörsanspruch der Beklagten verletzt. Der Kläger agiere überdies widersprüchlich, wenn er den Streitgegenstand im erstinstanzlichen Verfahren ausdrücklich auf den Deliktsanspruch nach Schweizer Recht einschränke und der Vorinstanz im Berufungsverfahren vorwerfe, dass sie sich an die von ihm verlangte Beschränkung gehalten habe. Dessen ungeachtet wären selbst die nach dem Recht von N.________ bestehenden Voraussetzungen für einen Rück- forderungsanspruch des Klägers insbesondere mangels Täuschungshandlung der Beklagten nicht erfüllt (act. 84 Rz 56-79, 167).
E. 7.3
Wie schon vorne in E. I.4 dargelegt, hat sich die Beklagte auf das vorliegende Verfahren um- fassend eingelassen. Dort wurde auch festgehalten, dass sich beide Parteien in Klage und Klageantwort eingehend zum Widerruf von Verträgen nach N.________-Recht geäussert ha- ben. Bei dieser Ausgangslage erweist sich der Einwand der Beklagten, wonach die Prüfung eines allfälligen Anspruchs aus der Rückabwicklung des Vertrags nach N.________-Recht für die Parteien überraschend gewesen wäre, als unbegründet.
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E. 7.4
Dem Kläger ist zudem insofern zuzustimmen, als der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nach Massgabe von Art. 16 IPRG bei grenzüberschreitenden Sachverhalten auch ausländisches Recht mitumfasst (BGE 140 III 456 E. 2.3). Dies entbindet die Parteien jedoch nicht davon, die zu subsumierenden Tatsachen gehörig zu behaupten und zu bewei- sen. Der Kläger legt in seiner Berufung zwar dar, dass und wie er den Widerruf des RSA gegenüber der Beklagten erklärt und wo er dies im erstinstanzlichen Verfahren bereits be- hauptet hat (act. 79 Rz 65-67). Danach widmet er sich aber im Wesentlichen den erstinstanz- lichen Behauptungen der Parteien zum N.________-Recht und moniert, die Vorinstanz habe sich mit diesen rechtlichen Vorbringen nicht auseinandergesetzt und auch die Tatbestands- elemente nach Schweizer Recht nicht mit denjenigen nach N.________-Recht verglichen (act. 79 Rz 68 ff.). Schliesslich wendet er sich den Rechtsfolgen einer gültigen Anfechtung des RSA nach N.________-Recht zu (act. 79 Rz 79-97). Auf die Frage, gestützt auf welche im erstinstanzlichen Verfahren substanziiert behaupteten und bewiesenen Tatsachen die Vorinstanz überhaupt hätte zum Schluss kommen müssen, dass seine Widerrufserklärung vom 2. November 2016 wirksam war, geht er hingegen nicht ein. In Rz 69 seiner Berufung wiederholt er nur ganz summarisch und unsubstanziiert, er sei der Auffassung, dass sämtli- che Tatbestandsmerkmale für einen gültigen Widerruf erfüllt seien. Damit ist die Berufung unzureichend begründet.
E. 7.5
Den Ausführungen des Klägers kann aber auch sonst nicht gefolgt werden. Gemäss den übereinstimmenden Darlegungen der Parteien im erstinstanzlichen Verfahren setzt ein gülti- ger Widerruf eines Vertrages nach N.________-Recht voraus, dass eine Partei von der an- deren in täuschender Weise zum Vertragsschluss verleitet wurde (act. 1 Rz 76, act. 24 Rz 157, act. 27 Rz 82 ff., vgl. auch act. 27/96 und act. 31/92). Die Vorinstanz gelangte im angefochtenen Entscheid zum Schluss, dass vorliegend in Bezug auf das RSA kein täu- schendes Verhalten der Beklagten erstellt ist (act. 77 E. 2.8), was aus den bereits dargeleg- ten Gründen nicht zu beanstanden ist (vgl. vorne E. III.6). Inwiefern gestützt auf diesen Sachverhalt die Prüfung einer vertraglichen Rückabwicklung nach N.________-Recht erfor- derlich (gewesen) wäre, ist nicht ersichtlich und wird vom Kläger auch nicht dargelegt. Somit durfte und darf die weitergehende Prüfung einer Rückabwicklung des Vertrags nach N.________-Recht unterbleiben.
E. 7.6
Soweit der Kläger behauptet, die Vorinstanz hätte zusätzlich prüfen müssen, ob der Widerruf infolge anderer, ebenfalls schlüssig behaupteter Willensmängel berechtigt gewesen wäre (act. 79 Rz 74), ist seine Berufung ebenfalls unzureichend begründet. Er legt nicht dar, inwie- fern er andere Willensmängel rechtzeitig und substanziiert behauptet und belegt hätte. Statt- dessen verweist er lediglich auf eine Beilage im erstinstanzlichen Verfahren. Bei dieser Beila- ge handelt es sich zwar um ein Privatgutachten, welches gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung die Qualität einer (blossen) Parteibehauptung hat (BGE 141 III 433 E. 2.6 [Hervor- hebung hinzugefügt]). Ein Privatgutachten als solches stellt aber noch keine Behauptung dar. Der Kläger müsste vielmehr darlegen, wo er gestützt auf das Privatgutachten substanziierte Behauptungen vorgebracht hat (Urteil des Bundesgerichts 4A_138/2021 vom 6. August 2021 E. 6.3.2), was er nicht getan hat. Hinzu kommt, dass es sich bei dem vom Kläger zitierten Gutachten (act. 31/92) um eine Duplikbeilage der Beklagten handelt, weshalb sich der Kläger dieses ohnehin nicht als eigene Behauptung anrechnen lassen kann. Schliesslich enthält dieses (Rechts)Gutachten gar keine Tatsachenbehauptungen zu allfälligen weiteren Willens- mängeln des Klägers.
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E. 7.7
Nach dem Gesagten erweist sich auch die Rüge einer falschen Rechtsanwendung als unbe- gründet. Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob der Kläger seine Klage in der Replik thematisch eingeschränkt oder sich rechtsmissbräuchlich verhalten hat, wie die Beklagte be- hauptet.
E. 8
Demnach erweist sich die Berufung des Klägers – soweit sie sich gegen die Abweisung der Klage auf Rückzahlung von EUR 60 Mio. richtet – als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Zugleich ist der angefochtene Entscheid in die- sem Punkt zu bestätigen. IV. Schadenersatz wegen Kreditkartenbezügen der Beklagten im Betrag von USD 90'304.50 1. Im Weiteren ist zu prüfen, ob die Beklagte mit der Benutzung ihrer Partnerkreditkarten wider- rechtlich USD 90'304.50 erlangt hat und dem Kläger in dieser Höhe ein Anspruch auf Scha- denersatz zusteht. 2. Die Vorinstanz wies die Klage in dieser Hinsicht gestützt auf folgende Erwägungen ab (act. 77 E. 3):
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